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4Einführung

1 EINFühRuNG

Die erste autofreie Siedlung der Schweiz ist Realität. In Bümpliz, dem aufblü-
henden Westen Berns, sind 80 Wohnungen unterschiedlicher Grösse entstan-
den, die in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht einmalig und 
nachhaltig sind. Die Wohnsiedlung Burgunder schliesst im Norden und Westen 
an ein traditionelles kleinmassstäbliches Wohnquartier an, wird südöstlich 
von der Bahnlinie Bern-Freiburg und nordöstlich von einem alten Fabrikareal 
begrenzt. Zusammen mit einem dritten Gebäude (wok Burgunder AG) umgeben 
die beiden von der npg AG erstellten Stadthäuserzeilen einen gemeinsamen 
Zugangs- und Aufenthaltshof. Im Rieghaus, einem bestehenden Altbau, der 
erhalten blieb und welcher zusammen mit einer grosszügigen Grünfläche und 
einem Spielplatz den zentralen Kern der Siedlung bildet, befinden sich nebst 
zwei Wohnungen eine Kindertagesstätte sowie ein Gemeinschaftsraum. 

Die wok Burgunder AG und die npg AG stellen je 40 Wohneinheiten zur Ver-
fügung. Sie haben Wohnraum für Mieterinnen und Mieter geschaffen, deren 
Lebensstil und Bedürfnisse mit den Zielen der Nachhaltigkeit, Partizipation 
und Gemeinnützigkeit in Einklang stehen.

1.1 Ausgangslage

Obwohl die Wohnungsproduktion in der Schweiz seit 2002 (ausgenommen 
2009) auf über 40’000 Einheiten pro Jahr anstieg und im laufenden Jahr eine 
Produktionsziffer von über 45’000 zu erwarten ist, bleibt die Quote von leerste-
henden Wohnungen auf tiefem Niveau (1. Juni 2011: 0.94%). Während sich die 
Leerstände im Vergleich zum Vorjahr in 16 Kantonen erhöhten nahmen sie in 
10 Kantonen – zu welchen auch Bern zu zählen ist – ab.1

Am 1. Juni 2011 lag die Leerwohnungsziffer der Stadt Bern bei 0.45% (337 
leerstehende Wohnungen), in den Jahren 2001 bis 2010 schwankte sie zwi-
schen 0.29 und 0.60%.2 Für einen funktionierenden Wohnungsmarkt wären 
jedoch mindestens 1% leere Wohnungen erwünscht. Dies hat zur Folge, dass 
Wohnungen, die effektiv den Wünschen der Mieter entsprechen, sehr rar und 
somit schnell vermietet sind. Gerade für Familien mit kleinerem Budget ist es 
äusserst schwierig, in Bern eine passende Wohnung zu finden. 3 Wohnungen 
für differenziertere Mieterbedürfnisse wie zum Beispiel Ökologie oder Partizi-
pation existieren kaum. 

1	 Eidgenössisches	Volkswirtschaftsdepartement,	Bundesamt	für	Wohnungswesen:	Der	Wohnungsmarkt	
auf	einen	Blick,	1/2012,	Seite	3

2	 Statistikdienste	der	Stadt	Bern:	Die	Entwicklung	des	Leerwohnungsbestandes	der	Stadt	Bern	seit	1945
3	 Stadtentwicklung	der	Stadt	Bern:	Wohnstadt	Bern	2012,	Seite	8
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Genossenschaften sind seit Jahrzehnten 
eigentliche Träger des nichtspekulativen 
Wohnungsbaus. Das genossenschaftliche 
Prinzip ermöglicht allen Beteiligten eine aus-
geglichene Mitbestimmung. Durchschnittliche 
Mitglieder einer Genossenschaft sind jedoch 
häufig nur daran interessiert, eigene Wohnin-
teressen zu erfüllen. Damit erlischt ein «Pio-
niergeist» oft bereits nach der Verwirklichung 
der ursprünglichen Ziele, die Genossenschaft 
wird träge und das erworbene Know-how geht 
verloren.

In der Schweiz wird die Wohnungsproduktion mehrheitlich von Investitions-
interessen dominiert. Neben privaten Investoren sind aber auch gemein-
nützige Bauträger wie Genossenschaften und Stiftungen aktiv. Ihr Anteil am 
Gesamtwohnungsbestand liegt bei etwa 8% (Kanton Bern 7.5%). Er ist somit 
gering und hat nur wenig Einfluss auf den allgemeinen Markt. Die gegenwär-
tige, gemeinnützige Wohnbautätigkeit wird von grösseren Genossenschaften 
getragen, die vor allem in Städten mit ausgesprochenem Wohnungsmangel wie 
Zürich und Genf tätig geblieben sind. 

1.2 Gründung der npg AG für nachhaltiges Bauen

Vor diesem Hintergrund diskutierte ein in der Planung und Entwicklung 
gemeinnütziger Wohnbauten erfahrener Initiantenkreis vorwiegend aus dem 
Umfeld der WOGENO Bern ab 2002, eine eigene Gesellschaft zu gründen, die 
im Bereich des nachhaltigen Wohnungsbaus tätig werden sollte. Sie sollte 
selbständig formulierte Ziele verfolgen und über möglichst einfache Struktu-
ren hinsichtlich Mittelbeschaffung und allgemeiner Aktivität verfügen. 

Aus ihrer bisher gemeinnützig motivierten Tätigkeit standen die Initiantinnen 
und Initianten dem Genossenschaftswesen nahe. ≥01 Nach längeren Diskus-
sionen waren sie sich jedoch einig, dass eine Aktiengesellschaft für die Um-
setzung ihres Vorhabens die geeignete Gesellschaftsform sei. Vorteile wie ein 
grösserer Handlungsspielraum für das Verfolgen von übergeordneten Zielen, 
mehr Flexibilität im Entscheidungsprozess bei einzelnen Projekten sowie 
einfachere Finanzierungsvoraussetzungen im Vergleich zur Genossenschaft 
waren für diesen Entscheid ausschlaggebend. Die Beschaffung von Eigenka-
pital gestaltet sich für eine Aktiengesellschaft einfacher und ist bei jungen 
Wohnbaugenossenschaften oft ein Manko. Die Initiantinnen und Initianten 
wollten eine längerfristig aktiv bleibende Gesellschaft errichten, die ihre Ziele 
in immer neuen Projekten umsetzt. Am 14. Januar 2004 wurde die npg AG für 
nachhaltiges Bauen gegründet (siehe 10.1 Statuten npg AG).

Die npg AG ist offen für eine breite und vielfältige Trägerschaft aus Einzelper-
sonen, Organisationen, Gruppen und Betrieben und strebt eine demokratische, 
transparente Organisationsstruktur an. Für die längerfristige Aufrechterhal-
tung des ursprünglichen Leitbildes und einer möglichst breiten Demokratie 
wäre es schädlich, wenn Stimmrechte durch Zukäufe konzentriert würden, 

≥01



6Einführung

Dimensionen der Nachhaltigkeit

Sozial
• Wohlbefinden
• Ästhetik von Bauten und Umgebung

Ökologisch
• Geringer Ressourcen- und Landverbrauch, 

optimale Flächenausnutzung
• Rezyklierbare Infrastruktur, umwelt- 

verträgliche Energie- und Baustoffe

Wirtschaftlich
• Preiswerte Gestehungskosten,  

erschwingliche Betriebs- und Unterhalts-
kosten

• Solide Gebäudesubstanz, flexible  
Baustrukturen

was in einer Aktiengesellschaft grundsätzlich möglich ist. Die npg AG be-
schränkt deshalb das Stimmrecht Einzelner auf maximal 5% aller Aktienstim-
men. Private Organisationen und öffentlich-rechtliche Institutionen, welche 
die ideellen Ziele der Gesellschaft unterstützen, erhalten durch Stimmrechts-
aktien die Möglichkeit, sich mit beschränktem Kapitaleinsatz an den Entschei-
dungen der Gesellschaft zu beteiligen. 

Wie bei jeder Aktiengesellschaft ist die Generalversammlung das oberste 
Organ der npg AG. Sie findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach 
Schluss des Geschäftsjahres statt. Eine Aktie entspricht jeweils einer Stimme 
an der Generalversammlung. Die Oberleitung der Gesellschaft liegt beim Ver-
waltungsrat. Speziell ist bei der npg AG, dass alle ihre Investitionen von einem 
unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat geprüft werden. Dieser besteht aus min-
destens fünf Mitgliedern, die für die Dauer von drei Jahren von der Generalver-
sammlung gewählt werden. Dies gibt Anlegerinnen und Anlegern die Gewähr 
dafür, dass die npg AG ihre Gelder einzig für die Umsetzung der ideellen Ziele 
einsetzt.

1.3 Nachhaltige Entwicklung als Basis

Aus mehreren Workshops und Brainstormings, an welchen nebst dem Verwal-
tungsrat der npg AG und einzelnen Aktionärinnen und Aktionären teilweise 
auch Vertreter des Stadtplanungsamtes und der Abteilung Stadtentwicklung 
der Stadt Bern, des Bundesamtes für Wohnungsbau und des WWF teilnahmen, 
ergaben sich das Leitbild, der Zweck und die Statuten der Organisation, welche 
zusammengefasst folgende Punkte festhalten. 

Die Gesellschaft bezweckt auf gemeinnütziger Basis die Entwicklung, Planung, 
Realisierung, Betreuung, Instandsetzung und Renovation von Gebäuden sowie 
den Erwerb und die Veräusserung von Liegenschaften. Basis der Aktivitäten ist 
Nachhaltigkeit in wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hinsicht. ≤02 Als 
nachhaltig wird eine Entwicklung bezeichnet, welche die heutigen Bedürfnisse 
zu decken vermag, ohne für künftige Generationen die Möglichkeit zu schmä-
lern, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken.

Ökologische Baumaterialien und mindestens MINERGIE®-Standard sind 
genauso Voraussetzungen für Investitionen der npg AG wie ein optimaler An-
schluss an den öffentlichen Verkehr und eine ausreichende Bebauungsdichte. 
Dabei fördert sie Nutzungsdurchmischungen, gemeinschaftliches, selbstver-

≤02
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4	 Details	zu	den	verschiedenen	Förderungsmöglichkeiten	sind	auf	der	Webseite	des	Bundesamtes	für	
Wohnungswesen	BWO	aufgeführt	(www.bwo.admin.ch).	

«Als gemeinnützige Bauträger gelten Genos-
senschaften, Stiftungen, Vereine und wei-
tere Bauträger, die nach ihren Statuten die 
Bereitstellung von preisgünstigen Wohnungen 
bezwecken, die Ausschüttung von Dividenden 
gemäss dem Bundesgesetz über die Stem-
pelabgaben beschränken und die Ausrichtung 
von Tantiemen verbieten. Ferner müssen die 
Statuten vorsehen, dass bei Auflösung der 
Organisation ein allfälliger Liquidationsüber-
schuss dem ursprünglichen Zweck zugeführt 
wird.»

Aus: Wohnraumförderungsgesetz WFT, Merkblatt 2: 
Bundeshilfe an die Dachorganisationen des gemein-
nützigen Wohnungsbaus und ihre Einrichtungen, Mai 
2010, Seite 2

waltetes sowie autofreies Wohnen und kinderfreundliche Wohnsiedlungen. 
Die Gesellschaft bezieht die bestehende oder künftige Bewohnerschaft in die 
Planung und Realisierung ihrer Vorhaben mit ein. Die Mietpreise ihrer Liegen-
schaften liegen im Bezug auf ihre Lage im Mittel oder wenn möglich darunter.

Mit diesem Angebot erwartet die npg AG, ökologisch bewusste Mieter zu ge-
winnen, die interessiert sind, ihre Lebenseinstellung zugunsten von Nachhal-
tigkeit in einer Siedlungsgemeinschaft mit andern zu teilen. Damit sollen ideell 
übereinstimmende, günstige Voraussetzungen für die Mieterpartizipation oder 
gar Selbstverwaltung geschaffen werden. 

Die npg AG ist eine Organisation mit gemeinnützigen Zielsetzungen. Die 
Gewinnausschüttung ist daher auf maximal 6% limitiert. Hohe Gewinne und 
Dividenden stehen also nicht im Vordergrund. Eine auch ökonomisch nach-
haltige Ertragsentwicklung bildet dennoch die Grundlage zum Erreichen der 
gesellschaftlichen und ökologischen Ziele. ≥03 Die Gemeinnützigkeit der npg 
AG ist vom Bundesamt für Wohnungswesen anerkannt. Damit werden günstige 
Finanzierungsbeihilfen möglich.4 Bei einer Liquidation der Gesellschaft ist ein 
allfälliger Gewinn einer anderen Organisation des gemeinnützigen Wohnungs-
baus zuzuweisen. 

≥03
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5	 Metron	AG:	Baulandpotenziale	der	Gemeinden	–	eine	Chance	für	den	gemeinnützigen	Wohnungsbau,	
25.	Juni	2009

6	 Schweizerische	Vereinigung	für	Landesplanung:	Förderung	des	gemeinnützigen	Wohnungsbaus	mit	
raumplanerischen	Mitteln,	Raum	&	Umwelt,	Januar	Nr.	1/10

7	 Metron	AG:	Baulandpotenziale	der	Gemeinden	–	eine	Chance	für	den	gemeinnützigen	Wohnungsbau,	
25.	Juni	2009,	Seite	4

2 PROjEKtENtStEhuNG «SIEDluNG BuRGuNDER»

Die Stärkung des gemeinnützigen Wohnungsbaus ist eine der Hauptaufgaben 
der Wohnungspolitik des Bundes. Wie die Umfrage «Baulandpotenziale der 
Gemeinden - eine Chance für den gemeinnützigen Wohnungsbau»5 sowie das 
Gutachten «Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus mit raumplaneri-
schen Mitteln»6 zeigen (beide im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswe-
gen ausgeführt), gibt es in diesem Bereich noch heute Entwicklungspotenzial, 
welches zukünftig optimal genutzt werden soll.

2.1 vorgeschichte

Bereits während ihrer Gründungsphase machte sich die npg AG auf die Su-
che nach Nischengrundstücken mit nicht alltäglichen Rahmenbedingungen. 
Grundsätzlich kann man das Finden und Erwerben eines geeigneten Grund-
stückes als grösste Einstiegshürde für ein Projekt bezeichnen – gerade bei 
gemeinnützigen Wohnbauträgern, die zwar im regulären Markt aktiv werden 
können, jedoch meist eine Zusammenarbeit mit Gemeinden oder anderen 
nicht-kommerziellen Institutionen suchen.7

Im Januar 2004 wurde der Verwaltungsrat der npg AG darüber informiert, 
dass demnächst städtische Parzellen neben dem Bahnhof Bern Bümpliz Süd 
zum Verkauf ausgeschrieben werden könnten. Das Areal wurde bis zu diesem 
Zeitpunkt durch eine Steinhauerfirma gewerblich genutzt. Gleich angrenzend 
stand auf dem Land einer privaten Aktiengesellschaft seit fast 100 Jahren eine 
Sauerkrautfabrik. Seit 1980 wurden die beiden Arealteile mehrfach beplant, 
unter anderem mit einem Projekt für eine Gewerbeschule. Keines der Projekte 
wurde aber realisiert. 2003 reichte der Eigentümer der Sauerkrautfabrik ein 
Projekt für eine reine Wohnbebauung beider Grundstücke ein. Der Vorschlag 
wurde von den Behörden städtebaulich und architektonisch jedoch als unge-
nügend beurteilt, weshalb sie das Baugesuch ablehnten und sich entschlos-
sen, ihr Land unabhängig vom Nachbarn überbauen zu lassen. Versuche der 
npg AG, in dieser Phase mit dem Eigentümer der Nachbarparzellen in Ver-
handlung zu treten, blieben unbeantwortet.

Im März 2004 beauftragte die npg AG die Werkgruppe agw mit einer summa-
rischen Abklärung der Bebauungsmöglichkeiten, einerseits des gesamten 
Areals, andererseits ausschliesslich der städtischen Parzellen. Die Studie 
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Der Baurechtsvertrag mit der Stadt Bern wur-
de am 18. Oktober 2005 unterzeichnet. Es wird 
eine Baurechtsdauer bis zum 30. Juni 2085 
vereinbart, mit der Option, diese zu verlängern. 
Der vereinbarte Baurechtszins beträgt CHF 
30.– je m² Bruttogeschossfläche, im Minimum 
jedoch CHF 90’000.–.

zeigte ein beträchtliches qualitatives Potenzial der Grundstücke und bestä-
tigte die vorangegangenen groben Abschätzungen mit einem Landwert von ca. 
CHF 600.–/m2.

Dank dieser Vorarbeiten war die npg AG in der Lage, schnell zu reagieren, als 
im Frühsommer 2004 die Stadtparzellen zum Verkauf ausgeschrieben wurden. 
Am 28. April 2004 reichte sie ein Kaufs- sowie ein Baurechtsangebot bei der 
Stadt Bern ein. Die vorliegende Bebauungsstudie und das nachhaltige Leitbild 
der npg AG wurden beigelegt. 

Im November 2004 entschied die zuständige Kommission, die Stadtparzellen 
dem Meistbietenden zu verkaufen und erteilte der npg AG eine Absage. Mit der 
Begründung, dass die Gemeinde Bern künftig grössere Grundstücke grund-
sätzlich nicht mehr verkaufen, sondern im Baurecht abgeben wird, beschloss 
der Gemeinderat der Stadt Bern im Januar 2005 jedoch entgegen dem Kom-
missionsantrag, das beste Baurechtsangebot zu berücksichtigen. Dieses 
wurde von der npg AG eingereicht. 

Im Mai 2005 konkretisierten sich die Baurechtsverhandlungen mit der Stadt 
Bern. ≥04 Gleichzeitig suchte die npg AG erneut ohne Erfolg das Gespräch mit 
dem Nachbarn, um eine koordinierte Planung des ganzen Areals sicherzustel-
len. In dieser Hinsicht entwickelte sich ein rasch wachsender Zeitdruck, weil 
der Baurechtsvertrag mit der Stadt vorgab, dass bis Ende 2006 ein bewilli-
gungsfähiges Bauprojekt eingereicht werden musste. Ende August entschied 
die npg AG deshalb, die Planung vorerst auf die Baurechtsparzellen zu be-
schränken, ohne dadurch eine spätere Ausweitung zu beeinträchtigen.

2.2 Wahl der Architekten 

Parallel zu den Verhandlungen mit der Stadt Bern begann die npg AG damit, 
ein konkretes Bauprojekt zu planen. Da das Vorhaben einer gemeinsamen 
Bebauung zusammen mit den benachbarten Parzellen der ehemaligen Sauer-
krautfabrik auch mittelfristig nicht realisierbar war, plante die npg AG die Er-
stellung einer nachhaltigen Wohnsiedlung beschränkt auf ihre Baurechtspar-
zellen und ohne Ausnahmen von den gültigen Bauvorschriften. Weil dadurch 
der städtebauliche Spielraum stark eingeschränkt war, verzichtete sie auf das 
ursprünglich geplante Studienauftragsverfahren auf Einladung und suchte ein 
geeignetes Projektierungsteam im Auswahlverfahren. 

≥04



10Projektentstehung	«Siedlung	Burgunder»

Voraussetzung für die Umsetzung der Philosophie der Gesellschaft mit ihren 
aussergewöhnlichen Anforderungen war für den Verwaltungsrat die Wahl der 
richtigen Architekten. Für das Areal Burgunder beschloss er, ein Auswahlver-
fahren mit sechs Architekturbüros durchzuführen. Die eingeladenen Büros 
wiesen alle Erfahrungen im genossenschaftlichen und preisgünstigen Woh-
nungsbau auf. Die Wahl erfolgte aufgrund der eingereichten Unterlagen und 
gemäss vorgängig definierten Beurteilungskriterien. ≤05

Das Auswahlgremium setzte sich aus drei vom Verwaltungsrat bestimmten 
Vertreterinnen und Vertretern der npg AG und einem für das Quartier zuständi-
gen Vertreter des Stadtplanungsamtes zusammen.

Nach der Vorprüfung und Bewertung durch das Auswahlgremium standen 
zwei Architekturbüros im Vordergrund. Diese wurden zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen. Nach dem Gespräch beschloss das Auswahlgremium 
einstimmig, dem Verwaltungsrat der npg AG die BSR Bürgi Schärer Raaflaub 
Architekten AG aus Bern für die Projektierung der Überbauung Burgunder 
vorzuschlagen.

Am 24. April 2006 genehmigte der Verwaltungsrat aufgrund eindeutiger Quali-
fikation die Auftragserteilung an die BSR Bürgi Schärer Raaflaub Architekten 
AG. Ein wesentliches Kriterium für den Zuschlag war ihre hohe Qualifikation im 
Bereich MINERGIE®.

Für die weitere Planung wurde durch den Verwaltungsrat der npg AG eine 
Baukommission gewählt, in welcher wichtige Entscheide oder Änderungen 
besprochen und anschliessend dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorge-
legt wurden.

2.3 Eingabe des Baugesuchs 

Ende 2006 reichte die npg AG ein generelles Baugesuch mit 2 Gebäuden auf 
dem städtischen Land zur Genehmigung ein, im Mai 2007 wurde das Gesuch 
publiziert (siehe 10.2 Gesamtbauentscheid (Generelle Baubewilligung)). 

Für die Auswahl waren nicht die Planungs-
kosten entscheidend, sondern effiziente 
Strategien zur Beschränkung der gesamten 
Baukosten. Die Siedlung sollte kostengünstig 
sein, als Vorgabe wurden Baukosten von CHF 
2400.–/m2 vermietbare Fläche definiert. Den 
Teilnehmenden wurden das Leitbild der npg 
AG, Rahmenbedingungen baurechtlicher Art 
und spezielle Vorgaben zu Nutzung, Wirt-
schaftlichkeit, Ökologie und Partizipation zur 
Verfügung gestellt, zudem ein Situationsplan 
und ein Schemaprojekt.

Beurteilungskriterien

Kurzbericht zur Aufgabe
• Aufgabenverständnis
• Chancen und Risiken der spezifischen 

Aufgabe
• Kommentare zum Schemaprojekt
• Vorgehensvorschläge

Referenzobjekte ähnlicher Aufgaben
• Städtebauliche und gestalterische Qualität
• Nachhaltigkeit:  

wirtschaftlich: Kennwerte GF/HNF, CHF BKP 
1-5/m2 HNF, CHF BKP 1-5/m3 SIA416
 
ökologisch: Energiekonzept, Formfaktor, 
Materialien, Bodennutzung 
 
sozial: Wohnqualität, Infrastruktur, Aus-
senräume, Nutzerpartizipation, Eignung für 
Behinderte

Firma und leitende Personen
• Ausbildung und Erfahrung
• Kapazität
• Qualitätsmanagement

Offerte Projektierungsauftrag
• Leistungsumfang
• Honoraransatz

≤05
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Zwischen den neuen Eigentümern und der npg 
AG wurden bereits vor dem Kauf informelle Ab-
machungen für eine koordinierte Bebauung der 
beiden Arealteile getroffen. Sie sollte auf den 
identischen Zielsetzungen bezüglich Nachhal-
tigkeit basieren. Besonders wichtig war für die 
npg AG dabei, dass die neuen Eigentümer das 
Konzept einer autofreien Siedlung mittragen.

Katasterplan der Baueingabe Haus A und B (BSR Bürgi Schärer Raaflaub Architekten AG)

Da die Einsprachefrist ungenutzt verstrich, wurde klar, dass das Projekt der 
npg AG realisiert werden kann. Der Nachbareigentümer, der eine fristgerechte 
Eingabe verpasst hatte, zeigte sich im Anschluss daran erstmals an Verhand-
lungen interessiert. Für eine einheitliche, arealübergreifende Überbauung kam 
dieser Umschwung zu spät, sie ermöglichte aber eine koordinierte Bebauung 
beider Arealteile. 

Im Herbst 2007 entschloss sich der Nachbareigentümer, seine eigenen Bau-
pläne aufzugeben und das Gelände der Sauerkrautfabrik zu veräussern. Er 
verhandelte direkt mit der npg AG und schrieb das Land gleichzeitig auch zum 
Verkauf aus. Das Angebot der npg AG belief sich während der ganzen Verhand-
lungen unverändert auf 600.– CHF/m2. Da die Kapitalbeschaffung der npg AG 
gegen Ende 2007 für die Finanzierung des Kaufpreises von CHF 2.7 Millionen 
nicht ausreichte, traten die beiden ihr nahe stehenden Pensionskassen Co-
Opera Sammelstiftung PUK und Gepabu Personalvorsorgestiftung als Offert-
steller auf. ≥06 Das Angebot, den Kauf kurzfristig noch 2007 abzuwickeln, gab 
schliesslich den Ausschlag für das Zustandekommen des Geschäfts. 

≥06
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Die neue Eigentümersituation ermöglichte der npg AG eine Optimierung ihrer 
Planung. Das Gebäude an der Burgunderstrasse (Haus B) konnte gegen Osten 
auf beinahe die doppelte Grösse erweitert werden (siehe 10.3 Gesamtbau-
entscheid zu Projektänderung). Da es auf diese Weise halb auf städtischem 
und halb auf Boden der Pensionskassen stehen würde, verkaufte die Stadt 
Bern den betroffenen Teil ihres Grundstückes am 06. Mai 2009 an die Gepabu 
Personalvorsorgestiftung und die CoOpera Sammelstiftung PUK. Die beiden 
Pensionskassen wiederum erteilten der npg AG ein Baurecht auf der neu  
arrondierten Parzelle. Der Baurechtszins für das Haus B verringerte sich da-
durch um mehr als 20%. ≤07

Katasterplan der optimierten Bebauung mit vergrössertem Haus B (BSR Bürgi Schärer Raaflaub 
Architekten AG)

Der neu ausgehandelte Baurechtsvertrag mit 
der Gepabu Personalvorsorgestiftung und  
der CoOpera Sammelstiftung PUK wird am 
6.Mai 2009 unterzeichnet. Die Baurechts-
dauer läuft wie bei der städtischen Parzelle 
bis zum 30. Juni 2085, mit der Option diese 
zu verlängern. Der vereinbarte Baurechtszins 
beträgt CHF 23.– je m² Bruttogeschossfläche, 
im Minimum jedoch CHF 41’216.–.

≤07
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Gleichzeitig errichteten die Pensionskassen auf dem grösseren Teil ihres 
Landes ein Baurecht zugunsten der neu gegründeten wok Burgunder AG, an 
welcher sie je zur Hälfte beteiligt sind. Die ökologischen und ökonomischen 
Vorgaben für das Haus C, dessen Planung an die Werkgruppe agw und Rein-
hardpartner Architekten vergeben wurde, stimmen weitestgehend mit den-
jenigen der npg AG überein.

Die drei Neubauten bilden heute zusammen mit einem älteren Wohn- und  
Atelierhaus, welches sich auf dem Areal befindet und durch die Werkgruppe 
agw saniert wurde, die Siedlung Burgunder.
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8	 Büro	für	Mobilität	AG,	Polyquest	AG,	Masciadri	Communication	&	Design:	Marktstudie	für	Nachhaltiges	
Wohnen	im	Raum	Bern,	Kurzfassung	Juni	2007,	Seite	5

9	 Unterlagen	und	Ergebnisse	der	Abstimmung	vom	16.	Mai	2004	unter:	www.bern.ch/leben_in_bern/stadt/
abstimmungen/ergebnisse

3 lEItBIlD uND zIElvORGABEN «SIEDluNG BuRGuNDER»

Für den Verwaltungsrat der npg AG war klar, dass die Zielsetzungen der Ge-
sellschaft bezüglich Nachhaltigkeit nur realisierbar sind, wenn das Konzept 
der «Autofreiheit» ins Projekt integriert würde. Er war sich sicher, dass das 
Konzept auf eine grosse Nachfrage stossen wird. Dies untermauerte eine 2007 
von der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Bern in Auftrag gegebene Markt-
studie. Sie zeigte, dass zu diesem Zeitpunkt ganze 47% der Haushalte in der 
Stadt über kein eigenes Auto verfügten.8

Durch die gute Lage des erworbenen Grundstücks in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs Bern Bümpliz Süd und den idealen Anschluss an den öffentlichen 
Verkehr waren die Voraussetzungen für die Realisierung der ersten autofreien 
Siedlung der Schweiz gegeben. Der Verwaltungsrat der npg AG setzte sich von 
Planungsbeginn an für die pionierhafte Umsetzung des Konzeptes ein und 
fand dabei breite Unterstützung, auch vom zuständigen Quartierplaner des 
Stadtplanungsamtes Bern. 

3.1 Die Idee der autofreien Siedlung

Das Konzept autofreier Wohnsiedlungen ist seit bald 20 Jahren Bestandteil 
der umweltpolitischen Diskussionen. Die Mobilität ohne Privatauto, in erster 
Linie ausgerichtet auf den langsamen und den öffentlichen Verkehr, bildet  
eine wichtige Basis für die Zukunft. Dabei geht es nicht um die siedlungsinter-
ne Verkehrsführung wie die Entflechtung von Fussgänger- und Motorfahrzeug-
verkehr. Ziel ist der Bau von Wohnsiedlungen für Leute, die ohne Privatauto 
leben. 

Das Thema wurde in der Stadt Bern bereits intensiv diskutiert. Es wurden  
öffentliche Kontroversen geführt, als die IG autofreies Viererfeld auf dem städ-
tischen Gelände Viererfeld im Länggassequartier eine solche Siedlung bauen 
wollte. Die Änderung des Nutzungszonenplans und des Bauklassenplans der 
Stadt Bern, welche dafür Voraussetzung gewesen wäre, wurde am 16. Mai 
2004 vom Stimmvolk mit 51.71% Nein-Stimmen knapp abgelehnt.9

Nach diesen noch erfolglosen Bemühungen, eine autofreie Überbauung zu 
realisieren, wurde diese Zielsetzung von der npg AG jetzt mit dem Projekt 
«Siedlung Burgunder» konsequent angegangen. Die Erstellungspflicht für 
Autoabstellplätze ist im kantonalen Baugesetz und der zugehörigen Verord-
nung geregelt (Art. 16ff.). Vereinfacht zusammengefasst verlangt das Gesetz 
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Bauverordnung (BauV) vom 6. März 1985

Art. 54 [Fassung vom 22. 12. 1999]

2.5 Besondere Verhältnisse

Besondere Verhältnisse, die zum Abweichen 
von der Bandbreite oder vom Grundbedarf füh-
ren können, sind gegeben, wenn das Vorhaben 
deutlich über- oder unterdurchschnittlich ist, 
beispielsweise
a im Anteil des motorisierten Individualver-

kehrs bei Schichtbetrieb,
b in der Anzahl Arbeitsplätze im Verhältnis 

zur Geschossfläche (GF)  [Fassung vom 25. 
5. 2011] bei industriellen Produktionsbetrie-
ben oder bei Lagerhallen oder

c in der Eignung des öffentlichen Verkehrs für 
seine Erschliessung.

Für das Zustandekommen der Vereinbarung 
musste die npg AG nachweisen, dass die 
Fläche für die im kantonalen Recht (Art. 49ff) 
festgelegte Anzahl von Abstellplätzen für Mo-
torwagen grundsätzlich auf ihrem Grundstück 
vorhanden wäre. Sie tat dies anhand eines Ein-
stellhallenprojekts, welches sie im Falle von 
Nichteinhalten der Vereinbarung nachträglich 
realisieren könnte.

Die Vereinbarung enthält zudem Benutzungs-
vorschriften für die sieben Abstellplätze, 
welche die npg AG in ihrem Projekt plante. 
Diese dürfen grundsätzlich nur als Besuchen-
denparkplätze – also nicht von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern der Siedlung Burgunder 
selbst – genutzt werden. Die Handhabung 
von Ausnahmefällen ist detailliert geregelt. In 
der Vereinbarung wird festgehalten, dass die 
npg AG Mieterinnen und Mietern, welche die 
Vorschriften nicht einhalten, den Mietvertrag 
innert drei Monaten kündigen muss. 

Die npg AG verpflichtet sich gegenüber der 
Stadt Bern, bei einem Carsharing-Anbieter 
einen Fahrzeugstandplatz zu beantragen und 
der Polizeibehörde der Stadt Bern sowie der 
zuständigen Quartierorganisation jährlich 
einen Bericht über das Einhalten der Park-
platzbenutzung zuzustellen. 

die Erstellung von 0.75 bis 1.2 Parkplätzen pro Wohnung. Davon abweichende 
Regelungen können nur im Rahmen einer Überbauungsordnung (Art. 88ff.) 
getroffen werden. In der Stadt Bern muss eine solche vom Volk genehmigt 
werden, was einen Zeitaufwand ab Planungsbeginn von drei und mehr Jahren 
bewirken kann. Ausserdem kann ein Projekt, wie im Falle des Viererfelds, vom 
Volk abgelehnt und somit verunmöglicht werden. Für die Siedlung Burgunder 
fiel dieser Weg auf Grund dessen ausser Betracht. 

Eine andere, neue Lösung zu finden, erforderte von der npg AG einen erhebli-
chen Aufwand und viel Durchhaltevermögen. In zahlreichen Verhandlungen mit 
der städtischen Verwaltung und der Gemeinde Bern mussten insbesondere 
rechtliche Fragen geklärt werden. Denn die npg AG entschied sich, die Ausnah-
meregelungen zur Parkplatzerstellungspflicht über das Baubewilligungsver-
fahren abzuwickeln. Zu jenem Zeitpunkt war dieses Vorgehen erstmalig. 

Gemäss Art. 54 der Bauverordnung vom 6. März 1985 sind besondere  
Verhältnisse, die zum Abweichen von der Bandbreite oder vom Grundbedarf 
für Abstellplätze führen können, dann gegeben, wenn das Vorhaben  
deutlich über- oder unterdurchschnittlich ist. Eine autofreie Wohnsiedlung 
kann aufgrund des unterdurchschnittlichen Verkehrsaufkommens als  
deutlich unterdurchschnittliches Vorhaben bezeichnet werden. ≥08

Es galt nun, diese besonderen Verhältnisse im Falle der Siedlung Burgunder  
zu beweisen und festzulegen, wie diese langfristig gesichert werden können.  
In einem ersten Schritt wurden die Verhandlungen mit der Stadt Bern aufge-
nommen. Das Ergebnis daraus war eine Vereinbarung zwischen der npg AG 
und der Stadt Bern, die am 19. September 2007 vom Gemeinderat der Stadt 
Bern genehmigt wurde. Sie stellt sicher, dass die Voraussetzungen gemäss  
Art. 54 der Bauverordnung gegeben sind. Ausserdem regelt sie das Vorgehen, 
falls diese Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gegeben 
sein sollten. ≥09

Die Vereinbarung mit der Stadt Bern war für die npg AG das strategisch und 
politisch entscheidende Dokument, um die generelle Baubewilligung für  
das erweiterte Bauvorhaben Wohnsiedlung Burgunder unter Anwendung von 
Art. 54 zu erhalten. Diese wurde ihr von der Baubewilligungsbehörde Ende 
2007 erteilt (siehe 10.2 Gesamtbauentscheid (Generelle Baubewilligung)). 
Ausnahmeregelungen in dieser Form kamen in der Gemeinde Bern somit zum 
ersten Mal zur Anwendung.

≥08

≥09
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10	 www.vcs-rgbern.ch/de/autofreies-wohnen.html

Nachdem sich die Eigentümersituation auf dem Nachbargrundstück veränder-
te und eine koordinierte Realisation der Siedlung Burgunder zusammen  
mit der wok Burgunder AG klar wurde (siehe 2.3 Eingabe des Baugesuchs), 
wurde die Vereinbarung über die Vermeidung von Parkplatzbedarf aktualisiert. 
Die heute gültige Vereinbarung zwischen der npg AG, der wok Burgunder AG 
und der Stadt Bern wurde vom Gemeinderat der Stadt Bern am 1. Juli 2009 
genehmigt (siehe 10.4 Vereinbarung über die Ausnahme von den Parkplatzvor-
schriften). 

Inzwischen hat sich das von der ngp AG mit viel Pioniergeist erarbeitete Vor-
gehen im Kanton Bern etabliert. Ausführliche Informationen zum rechtlichen 
Rahmen sind auf der Webseite des Verkehrs-Clubs der Schweiz Region Bern 
zu finden.10

3.2 Definition der zielvorgaben

Mit den Ausnahmeregelungen bezüglich der Abstellplätze war ein erster 
wichtiger Schritt für die Realisierung einer nachhaltigen Siedlung gemäss der 
Philosophie der npg AG getan. Sie kann als zentrales Puzzleteil bezeichnet 
werden, welches zusammen mit vielen anderen schliesslich ein abgerundetes 
Bild ergeben sollte. Um das Konzept ganzheitlich umsetzen zu können, muss-
ten zu einem früheren Zeitpunkt der Planung, in den Jahren 2003 und 2004, 
weitere Themen der Nachhaltigkeit diskutiert und entsprechende Vorgaben 
definiert werden. Daraus ergaben sich folgende Zielvorgaben für die Nutzung, 
Wirtschaftlichkeit und Ökologie der Neubauten sowie die Partizipation der 
zukünftigen Mieterinnen und Mieter:

Nutzung
Als minimales Nutzungsmass werden 3000 m2 BGF (ohne Altbau) vorgegeben. 
Eine höhere Ausnutzung ist nur ohne qualitative Einbussen erwünscht.

Es sollen 26 bis 32 Wohnungen mit 2 bis 5 Zimmern realisiert werden. Er-
gänzend können an exponierten Stellen 10 bis 15% Gewerbe-/Atelierflächen 
vorgesehen werden. Als Nutzerinnen und Nutzer der Atelierflächen denkt man 
in erster Linie an Wohnungsmieterinnen und Wohnungsmieter; die externe 
Nachfrage wird als gering eingeschätzt. 

Grundsätzlich sind Geschosswohnungen gefragt, Duplexeinheiten kommen 
allenfalls im 2. Obergeschoss verbunden mit der Attika in Frage. Als Richtgrös-
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sen für die Wohnungen gelten folgende Nettoflächen und folgender Woh-
nungsmix: 

Anzahl zimmer Wohnfläche Anteil

5 105 bis 115 m2 10%

4 95 bis 100 m2 35%

3 75 bis 85 m2 35%

2 60 bis 70 m2 20%

Tabelle 1: Richtgrössen für die Wohnungen

Als Voraussetzung wird ausserdem festgehalten, dass alle Wohnungen be-
hindertengängig ausgelegt und erschlossen sein müssen. Damit wird sicher-
gestellt, dass mittelfristig ein höherer Anteil der Wohnungen von Betagten 
genutzt werden könnte, auch wenn sich die Erstvermietung auf Haushalte mit 
Kindern ausrichtet. Die Balkone / Aussenflächen zu jeder Wohnung müssen 
8 bis 12 m2 gross sein und eine Tiefe von mindestens 2.5 m aufweisen. Die 
Raumhöhe soll im Minimum 2.6 m betragen, damit die Räume eine persönliche 
Gestaltung erlauben und vielseitig genutzt werden können. Der Standard für 
die Grundausstattung wird niedrig gehalten, mit individuellen beziehungswei-
se späteren Ergänzungsmöglichkeiten. Als Hauptkomfortmerkmal wird eine 
Mindestgrösse für die einzelnen Zimmer von 15 m2 angestrebt.

Die baustatische Flexibilität der Gebäudestruktur muss langfristig gewährleis-
tet sein, eine kurzfristige Variabilität der Wohnungsgrössen ist erwünscht, was 
in den voraussichtlich kleinen Bauvolumen eventuell jedoch nur beschränkt 
möglich ist. Die Nebenräume zu den Wohnungen sind (mit Ausnahme der 
Technikräume) gebäudeweise anzuordnen. Die Wohnungen sollen durch einen 
Gemeinschaftsraum von 60 bis 80 m2 im Erdgeschoss ergänzt werden. Dieser 
muss einen guten Aussenbezug haben und soll idealerweise im bestehenden 
Altbau liegen.

Wirtschaftlichkeit
Die Anlagekosten pro m2 Hauptnutzfläche werden durch die erzielbaren 
Mieten auf CHF 2’400.– limitiert. Bei einem Verhältnis von minimal  
0.8 zwischen Geschossfläche und Hauptnutzfläche entspricht dies ca.  
CHF 525.– BKP 1-4/m3 SIA 416. 
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11	www.wohnqualitaet.ch

Die npg AG ist sich bewusst, dass diese Kennwerte nicht einfach zu erreichen 
sind, wenn gleichzeitig die erhöhten ökologischen Ansprüche erfüllt werden 
sollen. Nachhaltigkeit bedeutet für sie jedoch auch die Gewährleistung preis-
günstiger Mieten.

Zusätzlicher ökonomischer Spielraum ergibt sich, wenn mit Sonderfinan-
zierungen einzelne Installationselemente wie zum Beispiel Solarkollektoren 
verbilligt werden können. Dies bedingt eine separate Erfassung der entspre-
chenden Kosten als Optionen im Baukastensystem. Eine Erweiterung des 
Kostenrahmens ist auch dann möglich, wenn aus den Zusatzaufwendungen 
nachweisbare Reduktionen bei den Nebenkosten für Energie resultieren.

Ökologie
Die Neubauten sollen baubiologisch und energetisch nach dem neusten Stand 
der Bauökologie realisiert werden. Der Baustandard MINERGIE® gilt als mi-
nimale Richtgrösse, wobei eine entsprechende Zertifizierung nicht zwingend 
erscheint. Auf der Basis von Komfortlüftungen soll mit optimaler Nutzung der 
Passivenergie versucht werden, die Standardheizinstallationen zu substituie-
ren. Je mehr die Nebenkosten für Heizung und Warmwasser gesenkt werden 
können, um so mehr erhöht sich der entsprechende Investitionsspielraum.

In jedem Fall muss eine erstklassige Bewertung gemäss dem ABS-Immobili-
en-Rating© erreicht werden. ≤10 Die npg AG orientiert sich an diesem Standard, 
weil er von einem umfassenden ökologischen Begriff ausgeht und breit gefasst 
ist. Ziel ist nicht, das Rad neu zu erfinden, sondern bewährte Bewertungskrite-
rien anzuwenden.

Partizipation
Die npg AG wendet für die Siedlung Burgunder die partizipativen Mietmodelle 
der Stiftung Wohnqualität an.11 Diese basieren auf einer partiellen Selbst-
verwaltung der Mieterinnen und Mieter und einer nachhaltigen Nutzung der 
Liegenschaften. Weiter bieten die Modelle die Möglichkeit von Mieterwunsch-
ausbauten bis hin zur Rohbaumiete mit langfristigen Verträgen für die Erst-
mieterinnen und Erstmieter. Damit werden Elemente des Stockwerkeigen-
tums ins Mietverhältnis übernommen. Allfällige Zusatzinvestitionen inklusive 
Planungsaufwand werden auf die Mieten übertragen, durch Standardverzicht 
können die Mieten auch reduziert werden.

Das ABS-Immobilien-Rating©

Das von der ABS entwickelte ABS-Immobilien-
Rating© bewertet Bauten und Renovationen 
nach fünf Kriterien:

Das Kriterium der Betriebsenergie gibt Ihnen 
Auskunft über den Energieverbrauch für 
Heizung, Warmwasser und Strom. Das ABS-
Immobilien-Rating© bewertet die im Haushalt 
verbrauchten Nutzenergien mit der dafür 
benötigten nicht erneuerbaren Primärenergie-
menge. Zusätzlich bilanziert es die Umweltbe-
lastungen, die während der gesamten Prozess-
kette von der Gewinnung des Energieträgers 
bis zur Nutzung im Hause entstehen.

Das Kriterium der Bauökologie gibt Ihnen Aus-
kunft über den Verbrauch Grauer Energie für 
die ersetzten Bauteile, über die baubiologische 
Qualität der verwendeten Baumaterialien so-
wie über den Umgang mit dem Regenwasser.

Das Kriterium des Standortes gibt Ihnen 
Auskunft über die Attraktivität der Gemeinde, 
die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, 
Möglichkeiten des Langsamverkehrs sowie 
den Umgang mit Bauland.

Das Kriterium der Nutzung sagt Ihnen etwas 
über die Wohnqualität des Objektes sowie  
darüber, wie anpassungsfähig es ist, falls sich 
die Bedürfnisse der BewohnerInnen verändern.

Das Kriterium der Ökonomie gibt Ihnen Aus-
kunft über die Anlagekosten Ihrer Immobilie.

Quelle: www.abs.ch/de/produkte-dienstleistungen/
finanzieren/eigenheim/immobilienrating/

≤10
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Die npg AG strebt eine sehr gute Durchmischung an. Die Grundlage dafür 
wird mit den verschiedenen Wohnungsgrössen gelegt. Der Mietermix soll aus 
Familien, Wohngemeinschaften, Paaren, alleinstehenden Personen, Studen-
tinnen und Studenten, Menschen mit Behinderungen sowie Rentnerinnen und 
Rentnern bestehen. 

3.3 veränderungen der zielvorgaben während der Projektphase 

In einigen Nachhaltigkeitsbereichen wurden die Vorgaben während der Projek-
tierung modifiziert. Statt MINERGIE® galt neu MINERGIE-P-ECO® als Standard. 
Die Mehrkosten dafür wurden teilweise durch die aktuell ausgerichteten Sub-
ventionen aufgefangen (siehe 4.2 Beanspruchung öffentlicher Unterstützung). 
Trotzdem musste der Kostenrahmen nach oben angepasst werden. Die mar-
kanteste Veränderung ergab sich durch die schweizweit erstmalige Realisie-
rung der Autofreiheit im engeren Sinne. 

Aufgrund grosser Nachfrage nach kleineren Wohnungen wurde das Haus B 
umprojektiert. Es wurden fünf kleinere statt drei grössere Wohnungen pro Nor-
malgeschoss realisiert. Der definierte Kostenrahmen verursachte zum Beispiel 
im Bezug auf die Materialwahl für die Fassade intensive Diskussionen. Räume 
im Untergeschoss sollten als Ganzes genutzt werden können. Eine nachträgli-
che Unterteilung für die separate Vermietung sollte aber möglich sein. ≥11

Bei den konkreten Zielvereinbarungen wurde klar definiert, bei wem die Ver-
antwortung für die definierten Kriterien lag. So war beispielsweise für die Be-
reiche Integration, Lebenszykluskosten und Betrieb die Bauherrschaft zustän-
dig, für die baulichen Kriterien waren es die Architekten und für die sozialen 
Kontakte, Partizipation und Infrastruktur wurden auch die Nutzerinnen und 
Nutzer zur Verantwortung gezogen.

Trotz schlechterer Ökobilanz wurde auf Grund 
von günstigeren Investitionskosten nicht eine 
vorgehängte Fassade (z.B. mit Holz), sondern 
eine Kompaktfassade gewählt. Aufgrund 
anderer guter ECO-Werte konnte dieser Mate-
rialentscheid in der Bewertung ausgeglichen 
werden. Die vollständige Fassadenbegrünung 
mit wilder Rebe – welche ein sich jahreszeit-
lich veränderndes Bild und eine nachhaltige 
Ästhetik thematisiert – kann den Fassaden-
aufbau wahrscheinlich nicht ganz ausblenden.

≥11
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4  FINANzIERuNG 

Für die Neubauten der Siedlung Burgunder wurde mit Erstellungskosten von 
insgesamt CHF 11’500’000.– gerechnet. Alle Mehrkosten konnten durch die 
günstigen Bauzinsen aufgefangen werden. Das Budget wurde eingehalten. 

Das Finanzierungsmodell der npg AG sieht einen anzustrebenden Finanzie-
rungsschlüssel von 20% Eigenkapital und 80% Fremdkapital vor. Im Falle 
der Siedlung Burgunder erhielt die npg AG von der Bank 70% und vom Fonds 
de Roulement des Schweizerischen Verband für Wohnungswesen 15% des 
Fremdkapitals. ≤12 Das Modellziel konnte nicht ganz erreicht werden. Mit 15% 
Eigenkapital ist der Selbstfinanzierungsgrad durch den Verkauf von Aktien je-
doch deutlich höher, als er beispielsweise bei vielen Genossenschaften ist. Ein 
Grund dafür kann darin liegen, dass es als neu gegründete Aktiengesellschaft 
nicht einfach ist, Investorinnen und Investoren zu finden. In der Pionierphase 
lassen sich diese insbesondere im engeren persönlichen Umfeld finden. 

4.1 Beschaffung des Eigenkapitals

Die npg AG wurde am 14. Januar 2004 gegründet und mit einem Aktienkapital 
von CHF 200’000.– ausgestattet. Das Aktienkapital wurde zu 100% von den 
Gründerinnen und Gründern gezeichnet und voll liberiert.

An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 3. September 2007 wur-
de eine Erhöhung des Aktienkapitals auf CHF 1’400’000.– beschlossen. Dies 
ergab 1400 Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von CHF 100.– und 1260 
Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 1’000.–. ≤13

Die Stammaktien verteilten sich zu diesem Zeitpunkt auf rund 30 Personen 
aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld der Verwaltungsratsmitglie-
der. Dies ist dadurch zu erklären, dass eine Aktiengesellschaft in ihrer Grün-
dungsphase noch keine Erfolge vorweisen kann und das Aktienkapital somit 
für Investoren Risikokapital ist. Es braucht Vertrauen ohne Erfolgsnachweis, 
welches vorwiegend durch persönliche Kontakte hergestellt werden kann.

Somit ist die Gewinnung von Stimmrechtsaktionären, also Organisationen und 
Institutionen, die in der Öffentlichkeit grosses Vertrauen geniessen, gerade 
für eine junge Aktiengesellschaft von entscheidender Bedeutung. Die npg AG 

Stimmrechtsaktien können nur juristische 
Personen und öffentlich-rechtliche Instituti-
onen erwerben, welche die ideellen Ziele der 
Gesellschaft unterstützen. Zudem werden  
pro Aktionär höchstens 5% aller Aktien im 
Aktienregister eingetragen. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass der Zweck und die Ziele 
der npg AG nicht durch einzelne Aktionäre 
beeinflusst werden können.

≤13

Zweck des Fonds de Roulement des SVW ist 
die «Ausrichtung von zinsgünstigen, rückzahl-
baren Darlehen an gemeinnützige Bauträger 
für die Restfinanzierung von Neubauten, Reno-
vationen und für den Erwerb von bestehenden 
Liegenschaften.»

Quelle: www.svw.chdarlehen/fonds_de_roulement

≤12
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konnte in einem intensiven, langen Prozess von Verhandlungen und Diskus-
sionen unter anderem folgende Stimmrechtsaktionäre gewinnen: WWF Sek-
tion Bern, Schweizerischer Verband für Wohnungswesen Sektion Bern (SVW), 
Stiftung Wohnqualität, Verein Innovationsfonds der Alternativbank Schweiz, 
CoOpera Sammelstiftung PUK, VCS Schweiz und Gepabu Personalvorsorge-
stiftung. 

Um Projekte umsetzen zu können, war es das oberste Ziel der npg AG, ihr Ei-
genkapital laufend zu erhöhen. An der fünften ordentlichen Generalversamm-
lung vom 3. Juni 2009 wurde deshalb eine weitere Erhöhung des Aktienkapi-
tals um 50% auf CHF 2’100’000.– beschlossen. Die Aktien wurden in 700 neue 
Stimmrechtsaktien und 630 neue Stammaktien eingeteilt. Die Aktien sollten 
bis zur nächsten Generalversammlung im Frühling 2010 platziert werden. 

Im Winter 2010 / Frühling 2011, während der Fertigstellung des ersten Ge-
bäudes (Haus A), wurde eine intensive Werbekampagne geführt. Die npg AG 
genoss in den öffentlichen Medien wie auch in der Fachpresse eine hohe 
Aufmerksamkeit. Sie konnte erstmals einen Erfolgsausweis vorlegen – Kosten 
und Mieterschaft waren weitgehend bekannt, die Ertragschancen liessen sich 
ziemlich genau berechnen und somit war das Risiko eines Aktienengagements 
recht präzise abzuschätzen. Diese Situation wollte die npg AG für die Gewin-
nung neuer Aktionäre und Aktionärinnen nutzen. Sie startete eine Kampagne, 
indem sie in ausgewählten Printmedien Inserate schaltete oder Flyer beihef-
tete. In einzelnen Medien wurde ein redaktioneller Beitrag über das Projekt 
Siedlung Burgunder publiziert.

Der Erfolg der Kampagne entsprach nicht ganz den Erwartungen. Trotz konkre-
ten Ergebnissen der bisherigen Bemühungen der npg AG sowie einer plan-
mässig erstellten und fast voll vermieteten Liegenschaft blieb die Aktienka-
pitalbeschaffung harzig. Neue Aktionärinnen und Aktionäre waren zu Beginn 
der Kampagne weiterhin vorwiegend im engeren persönlichen und beruflichen 
Umfeld des Verwaltungsrats zu finden. Diese wurden mittels Direktmailing 
oder persönlich auf die Möglichkeit und Attraktivität einer Investition aufmerk-
sam gemacht. Gegen Ende der Kampagne aber, sozusagen als «Spätfolge» 
davon, begann sich der Kreis langsam zu öffnen. Entscheidend dafür war die 
aktive Kontaktaufnahme mit Menschen, die beispielsweise durch das Anfor-
dern einer Dokumentation Interesse an der npg AG bekundeten. Im Januar 
2011 konnte die Aktienkapitalerhöhung schliesslich erfolgreich abgeschlossen 
werden.
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Die Struktur der Aktionäre präsentierte sich danach wie folgt:

Das Aktienkapital

Stammaktie Stimmrechtsaktie

1 Aktie = CHF 1’000.– 100.–

Jahr 2010 1’522’000.– 178’000.–

Erhöhung 1.2011 345’000.– 30’000.–

Total nach Aktienart 1’867’000.– 208’000.–

Gesamtes Aktienkapital 2’075’000.–

Die verteilung der Aktien

Stammaktie Stimmrechtsaktie

Anzahl Aktien 1’867 2’080

Anzahl Aktionär/-innen 72 12

Ø Aktienbesitz 26 173

grösster 200 200

kleinster 1 20

1 – 9 Aktien 19 0

10 – 99 Aktien 48 1

100 – 200 Aktien 5 11

Die herkunft der AktionärInnen

Stammaktie Stimmrechtsaktie

vor Erhöhung 
1.2011

Erhöhung  
1.2011

Umkreis VR 37 5 12

Mieter/-innen 
≤14 6 3 0

Reaktion Inserate 2 3 0

nicht bekannt 3 13 0

Total 48 24 12

Gesamt 84

Tabelle 2: Aktienstruktur der npg AG im Januar 2011

Am 15. Juni 2011 hat die Generalversammlung der npg AG eine weitere Erhö-
hung des Aktienkapitals im Nennwert von maximal 1’037’500 CHF beschlos-
sen. Mit der neusten Aktienkapitalerhöhung will die npg AG das Eigenkapital 
aufstocken und Geld für neue Projekte bereitstellen.

Hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied 
zur Gesellschaftsform einer Wohnbauge-
nossenschaft, welche die Mieterinnen und 
Mieter ihrer Wohnungen verpflichtet, sich am 
Genossenschaftskapital zu beteiligen. Die npg 
AG gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Siedlung Burgunder die Möglichkeit, durch 
den Kauf von Aktien Stimmrechte an der Ge-
neralversammlung zu erwerben und dadurch 
Entscheide der Gesellschaft mitzutragen. Eine 
solche Investition hat aber keinen Zusammen-
hang mit dem Anrecht auf eine Wohnung. 

≤14
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4.2 Beanspruchung öffentlicher unterstützung

Besonders wichtig war es für die npg AG, die Möglichkeiten von A-fonds-per-
du-Beiträgen optimal auszuschöpfen, also Beiträgen, auf deren Rückzahlung 
die öffentliche Hand von vornherein verzichtet. Das Gesuch der npg AG um För-
derbeiträge des Kantons Bern an die MINERGIE-P®-Bauweise wurde positiv 
beantwortet. Für das Haus A wurde ihr ein Beitrag von CHF 171’178.– zuge-
sprochen, CHF 152’675.– für das Haus B. Weitere Subventionsmöglichkeiten 
waren der npg AG nicht bekannt. Sie hat jedoch verschiedene Möglichkeiten 
von vergünstigten Krediten geprüft und schliesslich vom Schweizerischen 
Verband für Wohnungswesen (SVW) einen Kredit aus dem Fonds de Roulement 
in Höhe von CHF 1’845’000.– bewilligt erhalten. Er ist mit einer Laufzeit von 20 
Jahren und einem Zinssatz von 2% versehen.

4.3 Bankkredite

Während der gesamten Planungs- und Bauzeit vergaben die kommerziellen 
Banken Hypotheken zu ausserordentlich tiefen Zinsen, das Zinsniveau sank 
auf einen historischen Tiefpunkt. Für den Baukredit erhielt die npg AG von 
einer schweizerischen Grossbank sehr günstige Zinskonditionen, der Zins lag 
nie höher als 2.0%. 

Gegen Ende der Bauphase, als die Regelung der ordentlichen Finanzierung 
anstand, war es wiederum dieselbe Bank, die der npg AG ein sehr attraktives 
Angebot unterbreitete. Sie konnte, abgesichert auf 30 Jahre, eine Liborhy-
pothek mit Zinsabsicherung zu einem Zinssatz von 2.39% abschliessen. Ein 
neues Modell für langfristige Festhypotheken.

Dank dem Zusammenspiel dieser drei Finanzierungsarten präsentiert sich die 
finanzielle Situation der npg AG heute wie folgt: 

Modell Aktuelle Situation

1. Eigenkapital 20% 15%

2. gemeinnützige Finanzinstitute
80%

15%

3. kommerzielle Finanzinstitute 70%

Tabelle 3: Finanzierungsanteile – Modell und aktuelle Situation 
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5 DIE SIEDluNG BuRGuNDER IN DER REAlItät – ÖKOlOGIE 

Die Wohnsiedlung Burgunder wurde konsequent nach den Grundsätzen einer 
nachhaltigen Entwicklung – auf gesellschaftlicher, ökonomischer und öko-
logischer Ebene – geplant und realisiert. Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit 
stützten sich Bauherrschaft und Planende unter anderem auf folgende Instru-
mente: 

• SIA-Empfehlung 112/1 «Nachhaltiges Bauen – Hochbau»12

• Nachhaltigkeitsrating der Alternativen Bank Schweiz ABS13

• Nachhaltigkeitsdiagramm: Interessante Vergleiche lassen sich mit 
einer Beurteilung anhand des Spinnendiagramms visualisieren, wie 
es für Bauten und Projekte in «Bauen für die 2000-Watt-Gesellschaft» 
angewendet wird.14 Für die drei Dimensionen Gesellschaft, Umwelt und 
Wirtschaft werden je fünf Bereiche anhand von einzelnen mess- oder 
abschätzbaren Kriterien dargestellt (siehe Diagramm rechte Seite). 

• SIA-Effizienzpfad Energie15

• 2000-Watt-Gesellschaft resp. 1-Tonne-CO2-Gesellschaft16

• Qualitätsstandards nach MINERGIE®, MINERGIE-P® und 
MINERGIE-ECO®17
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Nachhaltigkeitsdiagramm≥15
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Gesellschaft

Wirtschaft Umwelt

1. Vergabeverfahren 
2. Anbindung ÖV 
3. Durchmischung 
4. Öffentliche Zugänglichkeit 
5. Ausstrahlung auf das Umfeld 
6. Betriebsenergie
7. Verhältnis Stehplätze Langsam-/ 

Autoverkehr
8. Nutzung regenativer Energien 
9. Massnahmen graue Energie
10. Landverbrauch 
11. Ausnützungsziffer 
12. Kosten der Nutzfläche 
13. Verhältnis GF ober-/unterirdisch 
14. Verhältnis NF/GF 
15. Standortqualität

Kommentar zu den einzelnen Punkten: 
1. Die Vergabe erfolgte über ein selektives 

Verfahren. 
2. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr 

ist mit dem weniger als 100 Meter entfern-
ten S-Bahnhof Bümpliz Süd optimal. 

3. Die Bautypologie sowie die Flexibilität und 
Anpassbarkeit der Grundrisse ermöglichen 
eine hohe soziale Durchmischung, was 
sich auch in der Vermietung bestätigt. 

4. Die öffentliche Zugänglichkeit wesentli-
cher Teile des Aussenraumes und des ge-
meinschaftlichen Hofhauses ist gegeben. 

5. Die (zukünftige) Ausstrahlung der autofrei-
en Siedlung wird als hoch eingestuft. 

6. Die Betriebsenergie (Heizwärme und Käl-
tebedarf) beträgt 11 kWh/m2 EBF (Nutz-
energie). 

7. Im Konzept der autofreien Siedlung stehen 
90 Veloparkplätze nur 7 Autoparkplätzen 
(Besuchende und Carsharing) gegenüber. 

8. Mit einer Wärmepumpe wird Erdwärme 
genutzt (Contracting), mit einer Foto-
voltaikanlage Sonnenenergie (Contracting, 
in Planung). 

9. Graue Energie ist durch geeignete Materi-
alwahl und insbesondere auch durch den 
Verzicht auf eine Einstellhalle optimiert. 

10. Landverbrauch und Dichte werden mit 
einer Erneuerung und Verdichtung im städ-
tischen Kontext gut bewertet. 

11. Die Ausnutzungsreserve ist kleiner als 
20%. 

12. Die Kosten pro m2 Nutzfläche (BKP 1-5, 
m2 HNF) sind mit CHF 3’266.– im günstigen 
Bereich. 

13. Verhältnis Geschossfläche ober-/unter-
irdisch: 3.7. 

14. Verhältnis Nutzfläche/Geschossfläche: 
0.74. 

15. Die Standortqualität (Kriterien Lärm, 
Luft, Elektro, Altlast, Energie) wird durch 
Bahnhofsnähe und optimale Bezüge zu 
den Quartiernutzungen gekennzeichnet, 
jedoch auch durch negative Einflüsse von 
Bahnlärm und Elektrosmog belastet.

≥15
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18	 Schweizerischer	Ingenieur-	und	Architektenverein:	Merkblatt	2040	SIA-Effizienzpfad	Energie.	Zürich

5.1 zertifizierung nach MINERGIE-P-ECO®

Die Neubauten der Häuser A und B wurden nach dem Standard MINERGIE-
P-ECO® geplant, gebaut und zertifiziert: Label BE-012-P-ECO und BE-013-
P-ECO. ≤16 Die zwei einfachen und kompakten Bauvolumen nutzen mit ihrer 
Ausrichtung und einem differenzierten Öffnungsverhalten die solare Energie. 
Mit einer klaren Typologie – tragende Aussenwände und Kern, flexible Zwi-
schenwände – wird Raumqualität geschaffen und eine hohe (mittel- und lang-
fristige) Anpassungsfähigkeit erlangt. Eine möglichst konsequente System-
trennung, mit zugänglichen und zum Teil offen geführten Lüftungsleitungen, 
ist eine logische Konsequenz davon. Hohe Materialechtheit und gebrauchs-
tauglicher Ausbau sind weitere Merkmale.

Der bestehende Riegbau als letzter Zeuge der einstigen Bebauung erreicht 
dank der kompakten Gebäudeform und einer konsequenten Innendämmung 
der Gebäudehülle sowie dem Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und 
einer Komfortlüftungsanlage den MINERGIE®-Standard.

MINERGIE-P® gibt mit der gewichteten Energiekennzahl Wärme einen Zielwert 
vor. Die Primäranforderung an die Gebäudehülle liegt beim Haus A bei 16.2 
kWh/m2a und beim Haus B bei 18.1 kWh/m2a (Anforderung: 19.0 resp. 19.4 
kWh/m2a). Die gewichtete Energiekennzahl Wärme liegt im Haus A bei 26.8 
kWh/m2a und beim Haus B bei 25.2 kWh/m2a (Anforderung: 30 kWh/m2a).

MINERGIE-ECO® ist prozessbezogen und umfasst einige Ausschlusskriterien 
sowie einen Katalog von Massnahmen. Es müssen mindestens 66 von maximal 
100 Punkten erreicht werden. Für den Bereich der Gesundheit (Licht, Lärm, 
Raumluft) liegen die Werte im Haus A bei 71.2 und beim Haus B bei 72.1 Punk-
ten. Für den Bereich der Bauökologie (Rohstoffe, Herstellung, Rückbau/Entsor-
gung) liegen die Werte für Haus A bei 72.3 und bei Haus B bei 72.2 Punkten.

Der SIA-Effizienzpfad Energie18 unterscheidet sich im Wesentlichen vom Stan-
dard MINERGIE-P-ECO® indem die induzierte Mobilität und die Graue Energie 
in die Systemgrenze einbezogen werden. Anhand des SIA-Effizienzpfades 
Energie kann nachgewiesen werden, inwiefern die Ziele einer 2000-Watt-
Gesellschaft mit der nach MINERGIE-P-ECO® gebauten autofreien Siedlung 
Burgunder umgesetzt werden. Der Fokus der Betrachtung liegt auf der nicht 
erneuerbaren Primärenergie. 

Der Effizienzpfad definiert Zielwerte für Graue Energie, Heizen, Elektrizität 
für Haustechnik (Lüftung, Klima und Hilfsbetriebe), Warmwasser, Apparate 

«Der MINERGIE®-Standard ist ein freiwilliger 
Baustandard, der den rationellen Energie-
einsatz und die breite Nutzung erneuerbarer 
Energien bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Lebensqualität, Sicherung der Konkurrenz-
fähigkeit und Senkung der Umweltbelastung 
ermöglicht. [...] Der Standard MINERGIE-P® 
bezeichnet und qualifiziert Bauten, die einen 
noch tieferen Energieverbrauch als MINER-
GIE® anstreben. MINERGIE-P® bedingt ein ei-
genständiges, am niedrigen Energieverbrauch 
orientiertes Gebäudekonzept. [...] MINERGIE-
ECO® ist eine Ergänzung zum MINERGIE®, 
MINERGIE-P® bzw. MINERGIE-A®-Standard. 

Während Merkmale wie Komfort und Energie-
effizienz MINERGIE®-Gebäuden eigen sind, 
erfüllen zertifizierte Bauten nach MINERGIE-
ECO® auch Anforderungen einer gesunden und 
ökologischen Bauweise.»

Quelle und weitere Details: www.minergie.ch

≤16
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und Beleuchtung sowie die Mobilität. Im Vergleich beruhen bei MINERGIE-P® 
die Berechnungsverfahren auf anderen Primärenergiefaktoren. Bei der ECO-
Ergänzung bestehen qualitative Vorgaben (Fragekatalog) in den Bereichen 
Ökologie (Ressourcen, Herstellung, Entsorgung) und Gesundheit (Tageslicht, 
Lärm, Luft). Die Mobilität ausgenommen deckt MINERGIE-P-ECO® die The-
men des Effizienzpfades ab und geht in den Bereichen der ökologischen und 
gesundheitlichen Auswirkungen weiter.

Die Berechnungen im Effizienzpfad zeigen bei den Treibhausgasemissionen 
(TGEK) markante Unterschiede bei Betriebsenergie und Mobilität. Diese sind 
insbesondere durch unterschiedliche Zielwertvorgaben sowie durch die ökolo-
gische Qualität des Strommixes der SBB zu begründen.

5.2 Energieeffizienz und Komfort 

Die beiden Neubauten A und B der Siedlung Burgunder sind nach dem polaren 
Prinzip aussen rundum konsequent wärmegedämmt und gedichtet. Unter der 
Bodenplatte entspricht dies 30 cm Misapor, bei den Kellerwänden in Beton 18 
cm XPS, bei den Fassadenwänden in Backstein 2 x 16 cm EPS (U-Wert 0.11 W/
m2K), bei den Attikaterrassen 16 cm PUR (U-Wert 0.10 W/m2K), bei den Atti-
kadächern 2 x 16 cm EPS (U-Wert 0.10 W/m2K). Die Fenster haben ein U-Wert 
Glas von 0.7 W/m2K, einen g-Wert von 43%, einen Randverbund von 0.035 W/
m2K sowie einen U-Wert für den Holzmetallrahmen von 1.2 W/m2K. 

Dabei schliesst die Dämmung auch das ganze Untergeschoss inklusive die 
Bodenplatte ein. Dies hat neben ökologischen auch ganz klare ökonomische 
Vorteile. Die einfachen konstruktiven Details ermöglichen sparsame Lösungen 
mit wenigen Durchdringungen und dadurch minimalen Wärmebrücken. Durch 
eine klare Trennung der Aussenbauteile wie Vorzonen und Balkonkonstruktio-
nen, welche statisch eigenständig konstruiert sind, konnten die Durchdringun-
gen nochmals reduziert werden. Aus ästhetischen Gründen wurden allerdings 
die Balkonkonstruktionen nicht vollständig vom Hauptgebäude losgelöst. Dies 
führte zu einigen grösser dimensionierten Anschlussteilen an der Fassade und 
somit zu einem schlechteren energetischen Wert.

Durch Wandscheiben auf den Balkonen, die den einzelnen Bewohnerinnen und 
Bewohnern eine grössere Privatsphäre ermöglichen, wurden zudem zusätzli-
che Verschattungen in Kauf genommen, welche sich auf den passiven Energie-
gewinn leicht negativ auswirkten. Die (ökonomische) Beschränkung auf wenige 
Fensterformate – nach dem Prinzip von grossen Fenstern auf den mehrheitlich 
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besonnten Seiten und kleinen Fenstern auf den weniger besonnten Seiten – 
erwies sich aus formaler Sicht jedoch nicht als Nachteil. 

Gestalterisch einschneidender wirkte sich die volumetrische Anpassung des 
Attikageschosses aus. Mit der Umplanung von drei auf vier Wohnungen im 
Gebäude A musste auf die überzeugendere asymmetrische Anordnung des 
Attikas verzichtet werden. 

Für das Gesamtbild noch wesentlicher erwies sich die vor allem ökonomisch 
begründete Wahl einer Kompaktfassade an Stelle der ursprünglich geplanten 
Holzkonstruktion. Die – in Zukunft – vollständig begrünte Fassade soll den-
noch ein sichtbares Zeichen eines nachhaltigen Bauens setzen. Es sind also 
weniger die hohen energetischen Ansprüche und die Komfortbedürfnisse, als 
vielmehr die Zielkonflikte zwischen Architekturanspruch und wirtschaftlichen 
Grenzen, welche sich in den Gebäuden widerspiegeln. 

5.3 Gesundheit und Ökologie

Für die direkte Umsetzung der Anforderungen einer gesunden und ökolo-
gischen Bauweise, die sich über den Standard MINERGIE-ECO® beurteilen 
lassen, erwiesen sich folgende Punkte als besonders wichtig: 

• Klare und frühzeitige Zieldefinition durch die Bauherrschaft, d.h.  
bereits in der Phase des qualifizierten Auswahlverfahrens für das  
Planerteam (siehe 3.2 Definition der Zielvorgaben).

• ECO ist ein Prozessinstrument und wird in den Planungsphasen vom 
Vor-, Bau- zum Ausführungsprojekt laufend verfeinert. Dies fordert 
eingehende fachliche Diskussion, Argumentation, Konsensfindung und 
Entscheide der Planenden und der Bauherrschaft.

• Präzise Formulierung der Ausschreibungsunterlagen was die  
allgemeinen als auch die konstruktionsspezifischen Beschriebe  
anbelangt.

• Laufende Qualitätssicherung während der Planung.
• Kontinuierliche Kontrolle auf der Baustelle.
• Umfassende Kommunikation innerhalb des Planerteams, mit Unter-

nehmen und Lieferanten, insbesondere auch mit den direkt involvier-
ten Handwerkern auf der Baustelle. 

Grundsätzliche und übergeordnete Erläuterungen zu einer Bauweise nach 
MINERGIE-ECO® sollten insbesondere die Ziele, den Nutzen und den Pro-
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zess kurz umschreiben und motivierend wirken. Allerdings genügen generelle 
Bemerkungen in den allgemeinen Submissionsbestimmungen nicht. Entschei-
dend ist, dass die konstruktiven Details konsequent mit Sicht auf die Nach-
haltigkeitskriterien entwickelt und die Ausschreibungstexte präzise formuliert 
werden. 

Weiter ist eine sehr frühe Sensibilisierung der beteiligten Unternehmen 
entscheidend: Was bedeutet MINERGIE-ECO®, was beinhaltet dieses Qua-
litätslabel und was sind die konkreten Folgen für die Arbeiten der einzelnen 
Unternehmen? Dazu ist eine klare Kommunikation zwischen den Planenden 
und den einzelnen Unternehmen unabdingbar. Und es braucht ein Verständ-
nis der Ausführenden bereits vor der Vergabe der Arbeiten. Diese müssen sich 
bewusst sein, was sie für den kalkulierten Preis leisten müssen (ohne nach-
trägliche Mehrkosten).

Die transparente Kommunikation ist auf sämtlichen Stufen entscheidend 
und betrifft externe wie auch interne Abläufe: Geschäftsleitung, Kalkulation, 
Bauleitung, ausführende Handwerker. Denn unsachgemässe Konstruktions-
details und Materialienwahlen können zu unpopulären Korrekturen führen. 
Mit entsprechender Kommunikation kann daraus aber auch ein Lerneffekt für 
Planende und Ausführende entstehen.

5.4 haustechnik 

heizung
Auf Grundlage der planerischen Vorgaben und der örtlichen Gegebenheiten 
wurde zunächst ein Variantenvergleich zwischen Holzpellets und Erdwärme 
als Primärenergieversorgung erstellt. Beide Energieträger ermöglichen eine 
CO2-freie beziehungsweise CO2-neutrale Versorgung, die bestens mit dem 
Basisziel eines CO2-freien Wohnens korrespondieren. Es galt dabei auch die 
Tatsache zu berücksichtigen, dass bei MINERGIE-P-ECO® die Bedeutung der 
Heizenergie aufgrund einer hervorragenden Gebäudehüllendämmung grund-
sätzlich abnimmt, der Warmwasserbedarf hingegen bleibt unverändert und 
erhält damit für die Auslegung des Energiesystems mehr Gewicht. 

Aufgrund technischer und wirtschaftlicher Abwägungen fiel der Systement-
scheid zu Gunsten einer Nutzung der Erdwärme mit einer Wärmepumpen- 
anlage aus. ≤17 Deren Investitionskosten liegen höher, die jährlichen Betriebs-
kosten aber deutlich tiefer, so dass die Gesamtkosten günstiger ausfallen. 

Bei der Variante Erdwärme stand zuerst 
eine Grundwassernutzung im Vordergrund. 
Hydrogeologische Untersuchungen zusammen 
mit einer Probebohrung führten jedoch zur Er-
kenntnis, dass der vorhandene Grundwasser-
leiter im Bereich der Siedlung nicht geeignet 
ist. Daraufhin wurde die Lösung in Form von 
Erdwärmesonden gesucht. Für das grössere 
Haus A sind schliesslich sechs Bohrungen 
und für das kleinere Haus B vier Bohrungen 
ausgeführt worden.

≤17
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Dank der ganzjährig zur Verfügung stehenden Erdwärme ergeben sich günsti-
ge und ökologisch optimale Bedingungen für den Wärmepumpenbetrieb. Der 
Heizbetrieb erfolgt mit maximal 30°C Vorlauftemperatur. Die Energieverord-
nung erlaubt bei diesem Temperaturbereich sowohl auf Einzelraumregulierun-
gen als auch auf eine Heizkostenabrechnung zu verzichten, was sich kosten-
senkend auswirkt.

Zugleich wurde auch eine zentrale Auslegung der Komfortlüftung beschlossen, 
so dass die gesamte Technik in jeweiligen Zentralen platziert werden konnte. 
Heizwärme, Nachwärmung der Zuluft sowie Warmwasseraufbereitung werden 
heute ganzjährig über diese Wärmepumpenanlage sicher gestellt. Die Energie-
versorgung wird also zu 100% durch Erdwärme gewährleistet. Eine zusätzliche 
Spitzenlastabdeckung ist nicht erforderlich. Heizenergie wird mit Hilfe der 
Wärmepumpe erzeugt, die mit Strom betrieben wird.

Kühlung
Zusätzlich konnte eine Freecooling-Schaltung installiert werden, damit man 
einerseits eine sommerliche Kühlung der Wohnungen realisieren und anderer-
seits den Untergrund über die Erdwärmesonden thermisch «aufladen» kann. 
Die hydraulische Verbindung erfolgt über einen den Wärmepumpen vorge-
lagerten Wärmetauscher. Lüftung und Bodenheizung dienen hier der Kom-
fortsteigerung. Die Aussenluft wird im Winter nachgewärmt und im Sommer 
gekühlt. 

Warmwasser
Das Energiesystem wurde so ausgelegt, dass die Wärmepumpe eine optimale 
Kondensationstemperatur und Jahresarbeitszahl aufweist und die Warmwas-
sertemperatur an den Zapfstellen in den Wohnungen minimal 45°C beträgt. 
Die von den Erdwärmesonden kommende Sole gelangt in die Wärmepumpe, 
der Energie entzogen wird, um damit im Sekundärkreislauf einen maximalen 
Temperaturwert von 51°C zu ermöglichen. Die von der Berner KWT Kälte-
Wärmetechnik AG konzipierte Wärmepumpe versorgt nach Bedarf entweder 
die Bodenheizung mit 30°C oder den 5000 Liter umfassenden Speicher für die 
Warmwasserversorgung. 

Zwischen diesem Speicher und den einzelnen Zapfstellen im Gebäude sind 
drei Durchlauferhitzer beziehungsweise Plattenwärmetauscher zwischen-
geschaltet, wodurch ein schlankes, vom Speicher getrenntes Frischwasser-
system ermöglicht wird. Die sonst üblichen Speichermassen entfallen, womit 
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die Legionellengefahr auf der Frischwasserseite unterbunden wird. Durch die 
tieferen Warmwassertemperaturen konnten die installierten Anlagen auf eine 
niedrigere Leistung ausgelegt werden, was die Investitions- und Betriebskos-
ten verringert, die Energieeffizienz jedoch erhöht.

lüftung
Die Lüftung wird von einem Monoblocksystem gespiesen, das für minimale 
Luftmengen geplant wurde. Der Luftwechsel liegt in den Wohnungen bei 0.5 
bis 1 pro Stunde. Die Luftmenge beträgt beispielsweise für alle Wohnungen 
des Hauses A insgesamt 3000 m3 pro Stunde, mit einer Temperatur von 20°C. 
Die Aussenluft wird in einer drei Meter hohen Luftfassung aufgenommen und 
in einem erdverlegten Rohr in die Zentrale geführt. Im Monoblock wird die 
Luft gefiltert, durch die Wärmerückgewinnung vorgewärmt und im Winter bei 
Bedarf nachgewärmt. Dazu dient ein direkter hydraulischer Anschluss an die 
Versorgung der Bodenheizung. 

Contracting
Bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt stellte sich die Frage nach einer 
geeigneten Betreuung des gesamten Haustechniksystems. Dazu wurden die 
Stadtwerke Energie Wasser Bern (ewb) als Contractor involviert; sie konnten 
somit auch die Ausführung der beiden Energiezentralen in den jeweiligen 
Gebäuden mitbestimmen. Für die Bauherrschaft npg AG stellt das Contracting 
der ewb eine ideale Grundlage für einen optimierten und zuverlässigen Betrieb 
des gesamten Energiesystems dar. ≥18

5.5 Mobilität

Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung Burgunder ist das Zent-
rum von Bern Bümpliz in wenigen Minuten zu Fuss, mit dem Velo oder dem Bus 
erreichbar. Dieses bietet alles, was das Alltagsherz begehrt: von Einkaufszen-
tren über Arztpraxen, Drogerien, Apotheken und der Klinik Permanence Bern 
mit eigenem Notfalldienst bis hin zum beliebten Weyermannshausbad. Auch 
die Volksschule mit Tagesschule befindet sich in Gehdistanz. Der weitläufige 
Könizbergwald lädt vor der Haustür zum Joggen und zur Erholung ein, Radfah-
rende müssen kaum Steigungen in Kauf nehmen. 

Der Bahnhof Bern Bümpliz Süd ist rund hundert Meter von der Siedlung Bur-
gunder entfernt. Mit der S-Bahn, die mehrmals stündlich fährt, erreicht man 

Die ewb hat ab der Planungsphase ihr Know-
how zur Verfügung gestellt und damit die 
Voraussetzungen für eine reibungslose Über-
wachung und Betreuung der einzelnen Anlagen 
geschaffen. Auch Unterhalt und Service dieser 
Anlagen sind eingebunden in das Betreuungs-
angebot des Energiedienstleisters.

≥18
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19	 www.mobility.ch

das Stadtzentrum innerhalb von vier bis acht Minuten. Weiter befindet sich 
Tramhaltestelle Bümpliz Post ungefähr fünf Gehminuten von der Siedlung 
Burgunder entfernt. Die Siedlung ist somit optimal mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erschlossen.

In der Siedlung Burgunder hat es zurzeit einen Mobility®-Standort19 für ein 
Fahrzeug, zwei weitere Standplätze sind am Bahnhof Bern Bümpliz Süd sowie 
bei der Post in Bümpliz zu finden. Sollte der Bedarf an Carsharing-Fahrzeugen 
in der Siedlung Burgunder steigen, könnte ein zweiter Standplatz in der Sied-
lung selber erstellt werden. 

5.6 überprüfung der zielvorgaben

Anmerkung: Betriebsenergie mit Schweizer Strommix; Mobilität Durchschnitt 
Regional- und Fernverkehr mit Strommix SBB 

PE gesamt  
[MJ/m2]

PE nicht er-
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Instrumente

Baumaterial 130 ? 110 74 + 8.5 ?
Minergie-ECO, 
SNARC, eco-invent 
(Bauteilkatalog)

Heizen 70 34 + 35 15 ++ 0.4 0.3 +
Minergie-P,  
SIA 380/1

Lüften, Klima, 
Hilfsenergie

40 53 - 20 47 -- 0.2 0.8 --
Minergie-P, HT-
Berechnung,  
SIA 380/4, 382/1

Warmwasser 70 117 - 35 62 -- 0.5 1.0 --
Minergie-P,  
SIA 380/1-Fixwert

Licht und Apparate 220 16 ++ 110 102 + 1.4 1.7 -
Minergie-P, ener-
giebox, SIA 380/4

total 
Betriebsenergie

400 320 + 200 227 - 2.5 3.8 -

Mobilität 150 96 + 130 62 + 5.0 0.9 ++
Microzensus Kt. 
Bern/www.mobi-
tool.ch/SIA 2039

Betriebsen. und 
Mobilität

550 416 + 330 289 + 7.5 4.7 +

total 680 440 363 + 16

Tabelle 4: Übersicht über die Ziel- und Planwerte
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20	 Schweizerischer	Ingenieur-	und	Architektenverein:	D	0200	SNARC	–	Systematik	zur	Beurteilung	der	
Nachhaltigkeit	von	Architekturprojekten	für	den	Bereich	Umwelt.	Zürich,	2004

21	 ecoinvent	Centre:	ecoinvent	data	v	1.2,	Datenbank	für	Ökobilanzen,	www.ecoinvent.ch,	2005
22	 Schweizerischer	Ingenieur-	und	Architektenverein:	Thermische	Energie	im	Hochbau	380/1.	Zürich,	2009

Baumaterial (Graue Energie)
Die qualitative Beurteilung der Grauen Energie wurde mit SNARC20 ermittelt; 
die Aussagekraft ist entsprechend grob. Der Zielwert wird trotz des Massiv-
baus unterschritten. Einen entscheidenden positiven Faktor bildet die nicht 
vorhandene Einstellhalle und der damit geringe Anteil unterirdischer Bauvolu-
men. Weiter wirkt sich die Einfachheit des Ausbaus und des Installationsgra-
des positiv aus. Mit einer Reduktion von Konstruktions- und Materialschichten 
– einem Ansatz von Suffizienz – werden Ressourcen geschont und Umwelt-
auswirkungen vermindert. Negativ wirken sich der Massivbau und selbstver-
ständlich die Kompakt-Aussendämmung mit EPS aus. Die Wandaufbauten 
wurden in einer frühen Planungsphase mittels Ökobilanzen (nach ecoinvent)21 
analysiert und optimiert. Die ökonomische Gewichtung war dabei grösser als 
die ökologische.

heizen, lüften, Klima, Warmwasser
Diese klassischen Grössen der Energiebilanz fliessen in die gewichtete 
Energiekennzahl nach MINERGIE® ein. Bei der Heizwärme wird dank einer 
optimierten Gebäudehülle und der Wärmpumpe mit hohem Anteil von erneu-
erbarer Energie ein sehr guter Wert erreicht. Der Strombedarf für die Haus-
technik wird stark vom Anteil der Komfortlüftung dominiert. Hier besteht noch 
Optimierungs- beziehungsweise Entwicklungspotenzial. Der Zielwert wird bei 
weitem nicht erreicht. Ein relativ kleiner Anteil macht dabei das Freecooling 
im Sommer aus. Der Energiebedarf für Warmwasser ist im MINERGIE-P®-
Nachweis wenig beeinflussbar. Der Bedarf ist gemäss SIA 380/122 vorgegeben, 
nur der Anteil erneuerbarer Energie respektive die effiziente Erzeugung wird 
optimiert. Die heute üblichen Warmwassertemperaturen führen dazu, dass 
auch mit guten Wärmepumpen der Zielwert kaum erreichbar ist. Realisierte 
Optimierungen wie kleine Warmwasservolumen und dadurch tiefe Warmwas-
sertemperaturen, Durchflussbegrenzungen und Warmwasseranschlüsse bei 
den Abwasch- und Waschmaschinen müssen bei den Messresultaten ana-
lysiert werden. Der Einfluss der Benutzerinnen und Benutzer wird vor allem 
beim Warmwasserbedarf gross sein, aber auch der berechnete Heizwärmebe-
darf beruht zum Teil auf idealen Standardannahmen. Bei der Haustechnik sind 
bei guten Betriebseinstellungen kleine Abweichungen zu erwarten.
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23	 www.energybox.ch
24	 Ecoplan:	Auswertung	Mikrozensus	zum	Verkehrsverhalten	2005	für	den	Kanton	Bern.	Bern,	2007
25	 www.mobitool.ch
26	 Schweizerischer	Ingenieur-	und	Architektenverein:	Merkblatt	2039	Mobilität	–	Energiebedarf	in	Abhän-

gigkeit	vom	Gebäudestandort.	Zürich:	Vernehmlassungsexemplar,	2010

licht und Apparate
Der Planwert beruht auf einer Berechnung mit energybox23 und hat geringe 
Genauigkeit. Die Vorgaben von MINERGIE-P® für den Einsatz von Bestgeräten 
beeinflussen etwa die Hälfte des Haushaltstroms. Auch bei der allgemeinen 
Beleuchtung sind beste Leuchten verwendet worden. Trotzdem bleibt den 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein grosser Spielraum, diesen Energieanteil 
zielführend zu beeinflussen. Eine entsprechende Kommunikation erfolgte 
sowohl mündlich als auch über das Betriebs- respektive Benutzerhandbuch 
(siehe 7.4 Mieterschulung / Sensibilisierung Nachhaltigkeit).

Mobilität
Für die Mobilität sind auf Ebene Gebäude wenige Planungsinstrumente 
vorhanden. Ein einfaches Modell basierend auf Verkehrserhebungen24 und 
mittleren Energiekennzahlen25 kann für erste Annäherungen angewendet 
werden. Eine Verifizierung mit dem Entwurf des SIA-Merkblattes 2039 Mobi-
lität26 bestätigt die Resultate. Der durchschnittliche Mobilitätsbedarf beträgt 
in der Schweiz wie auch in der Stadt Bern 40 km pro Tag; davon wird etwa die 
Hälfte dem Wohnen angerechnet. Der Modal Split liegt im schweizerischen 
Durchschnitt bei knapp 70% motorisiertem Individualverkehr, 20% öffentli-
chem Verkehr und knapp 10% Fahrrad- oder Fusswegen. In der Stadt Bern 
sinkt der Anteil des motorisierten Individualverkehrs auf 50%, zu Gunsten 
von 40% öffentlichem Verkehr. In der Siedlung Burgunder wird angenommen, 
dass zwar der Verkehrsbedarf durchschnittlich ist, jedoch ganz auf das Auto 
verzichtet wird. Der Zielwert wird somit deutlich unterschritten. Die Reserve 
beträgt 2’000 jährliche Autokilometer (z.B. für Carsharing); bei der Betrachtung 
über den Treibhauskoeffizienten sind es noch 150 km. Nicht zu vergessen ist 
dabei, dass im Effizienzpfad nur die Alltagsmobilität berücksichtigt wird. Alle 
längeren Verkehrswege über drei Stunden ab Wohnort (z.B. Flugverkehr) liegen 
ausserhalb der definierten Systemgrenzen.

5.7 Fazit

Das Überprüfen der Planungswerte und erste Auswertungen von Messwerten 
zeigen, dass der Zielwert (Betriebsenergien, Graue Energie, Mobilität) von 440 
MJ/m2a nicht erneuerbarer Primärenergie deutlich unterschritten wird. 

Die Siedlung Burgunder ist damit nicht nur die erste autofreie Wohnsiedlung 
der Schweiz, sondern auch klar 2000-Watt- und 1-Tonne-CO2-kompatibel.
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27	 Bundesamt	für	Energie:	Wohnsiedlung	Burgunder,	Bern.	Autofrei	und	Minergie-P-ECO:	Ein	2000-Watt-
kompatibles	Siedlungs-	und	Gebäudekonzept.	P&D-Projekt,	Schlussbericht,	Juni	2012

In der P&D-Dokumentation des Bundesamtes für Energie sind detaillierte  
Auswertungen eines Messprojektes zum Energieverbrauch und zur 
Bewohner/-innenumfrage über Wohnqualität und Mobilitätsverhalten zusam-
mengestellt.27

6  DIE SIEDluNG BuRGuNDER IN DER REAlItät – ÖKONOMIE

Bei der Suche der richtigen Balance der verschiedenen Aspekte der Nachhal-
tigkeit (Ökonomie, Ökologie, Gesellschaft) setzten sich in etlichen Bereichen 
harte wirtschaftliche Argumente durch. Diese erwiesen sich innerhalb der  
klaren Zieldefinition für alle Ebenen einer nachhaltigen Entwicklung oft als 
stärker gegenüber z.B. ökologischen oder im weiteren Sinne kulturellen Aspek-
ten. 

6.1 Kompakte Bauvolumen, einfache Bautypologie und Raumfolgen

Die im baurechtlichen Rahmen (drei Vollgeschosse plus Attika) und in der Mass-
stäblichkeit des Quartiers mögliche Dichte wurde mit zwei kompakten Gebäu-
devolumen ausgenutzt. Allerdings setzte die relativ niedrige Geschossigkeit und 
bauliche Dichte – eine vorstädtische und ländliche Realität – auch Grenzen.  
Im Vergleich zum langen Gebäude C (wok Burgunder AG) ist bei den Gebäuden A 
und B (npg AG) das gesamte Verhältnis von Oberfläche zu Volumen geringer,  
was sich recht deutlich auf die Kosten auswirkte.

Tragende Aussenwände in Backstein, ein innerer Kern mit Treppe und Nass-
zone in Beton sowie Decken in Beton bilden eine einfache und kostengünstige 
Struktur der Gebäude A und B. Sämtliche Zwischenwände sind nicht tragend. 
Dies ermöglicht eine hohe planerische Flexibilität und garantiert eine langfris-
tige Anpassungsfähigkeit. Im Haus A werden 22 Wohnungen mit zwei Treppen-
häusern (3-Spänner) und im Haus B 18 Wohnungen mit einem Treppenhaus 
(5-Spänner) erschlossen. Damit liegt die Effizienz der Erschliessung leicht 
über dem Durchschnitt. Die Gebäudeform und die Grundrissstruktur sind auf 
Grund der baurechtlichen und städtebaulichen Randbedingungen optimiert.
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6.2 verzicht auf eine Einstellhalle

Der Verzicht auf eine Einstellhalle war bezüglich der Kostenoptimierung der 
entscheidende Faktor. Dadurch konnte z.B. die statische Struktur und die 
Grundrisstypologie der Wohngeschosse bis ins Kellergeschoss weitergeführt 
werden. Es entstanden keine teuren über das Gebäude hinausragenden Unter-
geschossteile oder häufig nötige Abfangdecken auf Grund der unterschiedli-
chen Tragstruktur. Die möglichen Mieterträge eines Autoeinstellhallenplatzes 
decken bekanntlich die Erstellungskosten einer Einstellhalle nicht. Somit 
entfällt die sonst für die Finanzierung der Einstellhalle nötige Mietzinsbelas-
tung auf den Wohnungen.

6.3 Additive Strukturen und Elemente

Additive Strukturen aufgrund der Wahl der Gebäudetypologie und die Nutzung 
gleicher Bauelemente ermöglichten eine Kostenoptimierung. So zum Beispiel 
reduzierte konstruktive Details, wenige Fensterformate, gleiche Balkonele-
mente oder modulare Aufbauten im Küchen- und Sanitärbereich.

6.4 logische Systemtrennung

Um auf die unterschiedlichen Lebenszyklen der Konstruktionen und Materi-
alien einzugehen und mittel- bis langfristige Veränderungen zu ermöglichen, 
wurden Systeme möglichst getrennt. Am augenfälligsten ist die Strategie bei 
der Verbindung von Raumstruktur und Infrastruktur erkennbar. Installations-
kanäle sind zugänglich, Leitungsführungen der Lüftung z.B. sichtbar geführt. 
Kurze Leitungen und Verzicht auf aufwändige Verkleidungen sind Teil der 
Kostenoptimierung. 

6.5 Materialechtheit und einfacher Ausbau

Im Innenausbau beschränkte man sich auf das Wesentliche. Das Basiselement 
bildet der nur gebürstete und geölte Eichen-Klötzli-Parkett. Der Beton des 
Sanitärkerns und der Decken blieb roh (Schalungstyp 2), also ohne jegliche 
Oberflächenveredelung. Zudem wurden Langlebigkeit und Materialechtheit als 
wichtiges Kriterium umgesetzt. Dadurch waren Kunstharzküchen und Kunst-
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stofffenster trotz Kostensparpotenzial kein Thema. Es wurden Holzmetall-
fenster und Metallküchen eingebaut. Die Strategie des Wenigen und Soliden 
führte zu grosszügigen charaktervollen Wohnungen, die den Bewohnerinnen 
und Bewohnern viel Gestaltungsfreiraum lassen. Diese Strategie reduzierte 
die Investitionskosten, lässt günstige Unterhaltskosten erwarten und produ-
ziert auf Grund des geringeren Materialverbrauchs weniger Graue Energie.

6.6 Weniger ist mehr

Die Suffizienz wurde im ganzen Planungs- und Realisierungsprozess immer 
wieder intensiv thematisiert. Bewusstes Weglassen fordert ebenso Bauträger-
schaft als auch Planende heraus. Im Bewusstsein des wirtschaftlichen Ziels 
wurde sehr früh auf einen Rohbau in Holz verzichtet wie auch auf eine Holzfas-
sade oder eine mineralische Gebäudehüllendämmung mit einer hinterlüfteten 
Fassade. Das Projekt sollte nicht an zu hohen Zielen scheitern. 

Das Beispiel der Fassade zeigt eindrücklich, dass auch nach ausgedehnten 
Studien und intensiven Diskussionen über eine Ästhetik der Nachhaltigkeit 
vieles theoretisch respektive mit eher bescheidenem Output blieb. Ob die Idee 
der mit wilden Reben begrünten Fassade ihre nachhaltige Wirkung zeigt, bleibt 
abzuwarten und zu hoffen. 

6.7 Konsequentes Kostenmanagement

Durch ein konsequentes Kostenmanagement konnten die Anlagekosten  
(BKP 1-5) mit CHF 3’266.- /m2 HNF tief gehalten werden. Mit einem Baurechts-
zins von CHF 30.– je m2 Bruttogeschossfläche für das Haus A und 23.– je m2 
Bruttogeschossfläche für das Haus B ergeben sich durchschnittliche Netto-
mieten von CHF 230.-/m2a Haus A und CHF 240.-/m2a Haus B. Die Berech-
nungsgrundlage der Mietzinse ist die Kostenmiete. Die Mietverhältnisse sind 
indexiert. Die bereits erwähnte und im Rahmen des P&D-Projekts des Bundes-
amts für Energie durchgeführte Umfrage zur Mobilität und zur Wohnzufrieden-
heit lässt weitere Schlüsse über das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu.
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7  DIE SIEDluNG BuRGuNDER IN DER REAlItät – GESEllSChAFt

Die npg AG setzt sich dafür ein, dass interessierte Mieterinnen und Mieter über 
das übliche Mass hinaus auf ihren Wohnbereich Einfluss nehmen und ihre 
Wohnqualität durch Eigeninitiative steigern können. So können sie innerhalb 
einer Bandbreite über den Innenausbau ihrer Wohnung bestimmen, wobei die 
Mehr- und auch die Minderkosten bei der Miete berücksichtigt werden. Mie-
terinnen und Mieter sollen auch vermehrt Mitwirkungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten in ihrem direkten Wohnumfeld angeboten werden, um so die Identi-
fikation mit der Wohnung, dem Haus, der Nachbarschaft und dem Quartier zu 
stärken. Und nicht zuletzt können Mieterinnen und Mieter auch eine teilweise 
Selbstverwaltung ausüben.  

Familien mit Kindern 9

WG’s 3 (davon 1 Rollstuhl-WG sowie 1 Studenten-WG)

Alleinstehende Personen 18

Paare 12

Personen von 18 – 35 Jahre 31

Personen von 36 – 60 Jahre 25

Personen über 60 Jahre 7

Tabelle 5: Zusammensetzung der Mieterinnen und Mieter, Februar 2012

7.1 Ausserordentliche Mieterrechte

Vieles von dem, was die Qualität des Wohnens ausmacht, wird durch den Miet-
vertrag (mit-)bestimmt. Um die genannten Ziele zu erreichen orientiert sich die 
npg AG am Mietmodell der Stiftung Wohnqualität.

Der Mustermietvertrag der Stiftung Wohnqualität geht in drei wichtigen Punk-
ten über den Normalfall hinaus: 

• Mitgestaltung in Wohnung, Haus und Garten
• Gemeinsame Selbstverwaltung des Hauses soweit erwünscht 
• Mitbestimmung bei der Mieterauswahl 
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Dies bedeutet: Die Erstmieterinnen und Erstmieter können den Innenausbau 
in einem vorgegebenen Rahmen mitgestalten. Deshalb werden 5- bis 10-jähri-
ge, indexgebundene Verträge abgeschlossen. 

Ausserdem verpflichten sich die Mieterinnen und Mieter der Siedlung Burgun-
der im Mietvertrag, auf ein eigenes Auto zu verzichten und so die Philosophie 
der npg AG mitzutragen (siehe 10.5 Mustermietvertrag für Wohnräume).

7.2 hausverwaltung

Die teilweise Selbstverwaltung des Hauses wird von Seiten der Vermieter-
schaft grundsätzlich gefördert. Die Mieterinnen und Mieter organisieren ihr 
Zusammenleben untereinander selbst. Sie gestalten die Hausordnung und 
setzen sie um. Sie befassen sich mit der Gestaltung und Pflege der Umgebung 
und wirken bei Projekten der Mieterschaft mit, wie zum Beispiel der Organisa-
tion eines Quartierfestes. Bei Mieterwechseln besteht ein Vorschlagsrecht. 

Es wurde darauf verzichtet eine Hausordnung zu erstellen. Die Gestaltung 
des Nahbereichs der Wohnungen und das soziale Zusammenleben sind in 
der Siedlung Burgunder pro Treppenhaus organisiert. Für die Mitwirkungsbe-
dürfnisse im Nahbereich der Wohnungen haben die Mieterinnen und Mieter 
Ansprechpersonen pro Treppenhaus bestimmt. Diese treten gegenüber der 
Hausverwaltung als Partner auf. Die Nachbarinnen und Nachbarn sprechen 
sich pro Treppenhaus bezüglich ihrer Anliegen untereinander und gegenüber 
der Vermieterschaft ab. Erste verbindliche Entscheide sind bereits gefallen. Ei-
nige Mieterinnen und Mieter haben bereits Hauswartfunktionen übernommen, 
andere haben sich klar für eine externe Hauswartlösung ausgesprochen. 

7.3 hausverein

Die Mitwirkungsstruktur für die Siedlung Burgunder wurde von der Vermie-
terschaft an zwei Vollversammlungen mit der Mieterschaft besprochen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einigten sich darauf, einen Siedlungsverein 
für alle in der Siedlung Burgunder Wohnenden zu gründen. Später wurde die-
ser Entschied revidiert. Es wurde beschlossen zwei Hausvereine zu gründen. 
Je einen Hausverein für die Mieterschaft der WOK Burgunder und der npg AG. 
Der Hausverein der Mieterschaft der npg AG wurde im März 2012 mit Statu-
ten und Selbstverwaltungsvertrag gegründet. In der Aufbauphase waren die 
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Mieterinnen und Mieter vorerst in den Arbeitsgruppen «Gemeinschaftsraum» 
und «Aussenraumgestaltung / Spielplätze» aktiv. Die Gestaltung der öffent-
lich zugänglichen Aussenräume zum Beispiel handelte die Arbeitsgruppe der 
Mieterschaft direkt mit den Architekten aus. Die aus der Diskussion hervorge-
gangene Hausvereinsstruktur präsentierte sich wie folgt:

Der hausverein
Gemeinsames Organ (Mitgliederversammlung) der Mieterschaft der npg AG

• repräsentiert die Bewohnerschaft
• ist vertragspartner gegenüber der Bauträgerschaft für den Gemeinschaftsraum und
• ist Besteller für die Aussenraumgestaltung und die Spielplätze

Ansprechpersonen  
pro treppenhaus 

Für die Mitwirkungs-
bedürfnisse im Nah-
bereich der Wohnungen 
haben die Mieter/-innen 
Ansprechpersonen pro 
Treppenhaus bestimmt. 
Sie treten gegenüber 
der Hausverwaltung als 
Partner auf.

Gemeinschaftsraum

Eine Arbeitsgruppe 
interessierter Mieter/ 
-innen verwaltet den 
Gemeinschaftsraum 
Burgunderstrasse 95, 
zusammen mit dem 
Hausverein der WOK 
Burgunder.

Aussenraumgestal-
tung und Spielplätze

Eine Arbeitsgruppe 
interessierter Mieter/ 
-innen macht Vor-
schläge für die Gestal-
tung, den Betrieb der 
öffentlich zugänglichen 
Aussenräume sowie 
der Spielplätze. Der 
Hausverein beteiligt 
sich an der Aussen-
raumgestaltung und 
den Spielplätzen.

Koordinationsaus- 
schuss / vereinsvor-
stand

Der Hausverein der 
Mieter/-innen der npg 
AG hat einen gewähl-
ten Vorstand. Dieser ist 
das Verbindungsglied 
zu der Hausverwaltung.
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7.4 Mieterschulung / Sensibilisierung Nachhaltigkeit

Alle Neumieterinnen und Neumieter werden über die MINERGIE-P-ECO®-
Bauweise der Siedlung Burgunder sowie die Nutzung einer MINERGIE®-
Wohnung bereits beim Einzug ausführlich informiert. Zusätzlich erhalten sie 
ein Handbuch, welches durch die Architekten erstellt wurde. 

Dieses beinhaltet folgende Punkte:

• Dämmung Gebäudehülle
• Freecooling: zusätzlicher Komfort im Sommer durch zusätzliche bauli-

che Massnahmen
• Funktion der Komfortlüftung
• Einsatz erneuerbarer Energien mit der Erdsondenwärmepumpe für 

Heizen und Warmwasser
• Tiefer Stromverbrauch dank energieeffizienten Geräten

Nachdem der Hauptteil der Wohnungen bezogen worden war, fand zusätzlich 
eine spezielle Schulung betreffend Reinigung und Nutzung einer MINERGIE®-
Wohnung statt.

7.5 Fazit

Die Ziele der angestrebten Durchmischung wurden erreicht. In Zukunft will die 
npg AG versuchen, die grösseren Wohnungen an Familien zu vermieten. Zurzeit 
sind neun Familien in der Siedlung wohnhaft.

Die Mieterschaft hat das an zwei Vollversammlungen besprochene Mitwir-
kungskonzept gut aufgenommen. Die Vermieterschaft darf in der Siedlung 
Burgunder auf eine an der Mieterpartizipation interessierte Mieterschaft zäh-
len. Wie erste Rückmeldungen der Hausverwalterschaft bestätigen, geht die 
Mieterschaft verantwortungsvoll und verbindlich mit diesem von der traditi-
onellen Hausverwaltung abweichenden Mitwirkungsmodell um. Nicht uner-
wartet haben sich bereits unterschiedliche Mitwirkungslösungen herausge-
zeichnet. Dies zeugt vom aktiven Engagement der Mieterschaft in der Siedlung 
Burgunder. Das Mitwirkungsmodell Burgunder ist auf gutem Weg.
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8 AuSWERtuNG uND KONtROllE

Basis der Aktivitäten der npg AG ist die Nachhaltigkeit in sozialer, wirtschaftli-
cher und ökologischer Hinsicht. Die zentralen Kontrollorgane für die Überprü-
fung dieser Ziele bilden der Nachhaltigkeitsbeirat und die Revisionsstelle. 

8.1 Nachhaltigkeitsbeirat

Die Statuten der npg AG geben vor, dass der Nachhaltigkeitsbeirat aus min-
destens fünf Mitgliedern besteht, die für die Dauer von drei Jahren von der 
Generalversammlung gewählt werden. Seine Mitglieder dürfen weder dem 
Verwaltungsrat, der Revisionsstelle, der Geschäftsleitung noch dem Personal 
der Gesellschaft angehören. 

Der Nachhaltigkeitsbeirat ist von der npg AG unabhängig und prüft sämtliche 
Investitionen der Aktiengesellschaft. Eine externe Kontrollinstanz zu schaf-
fen, ist für eine Aktiengesellschaft absolut aussergewöhnlich. Die Idee basiert 
auf den guten Erfahrungen der Alternativen Bank Schweiz mit ihrem früheren 
externen Ethikrat resp. der heutigen ethischen Kontrollstelle.

Die Mitglieder des Nachhaltigkeitsbeirats sind in die Arbeit des Verwaltungs-
rates eingebunden. Die Art und Weise der Zusammenarbeit mit dem Verwal-
tungsrat der npg AG ist wie folgt geregelt: 

• Es findet jährlich eine gemeinsame Sitzung des Verwaltungsrates mit 
dem Nachhaltigkeitsbeirat statt.

• Die Traktandenliste des Verwaltungsrates wird den Mitgliedern des 
Nachhaltigkeitsbeirates zur Kenntnisnahme zugestellt.

• Sofern im Verwaltungsrat Themen traktandiert sind, die in den  
Themenbereich des Nachhaltigkeitsbeirates fallen, können dessen 
Mitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrates mit beratender 
Stimme teilnehmen.

• Auf Wunsch werden für die Nachhaltigkeitsbeiratsmitglieder Protokoll-
auszüge erstellt.

Im Nachhinein sind sich der Nachhaltigkeitsbeirat und der Verwaltungsrat der 
npg AG einig, dass der Nachhaltigkeitsbeirat zu spät in das Projekt Siedlung 
Burgunder eingebunden wurde. Wesentliche Entscheide bezüglich des Bau-
projektes waren längst getroffen worden. Bereits beim Landkauf und noch 
viel mehr bei der Projektplanung wäre eine externe Kontrolle eminent wichtig 
gewesen. Gemäss Auffassung des Nachhaltigkeitsbeirates handelten die für 
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das Bauprojekt Burgunder zuständigen Stellen jedoch gemäss den Zielsetzun-
gen der Nachhaltigkeit. Interventionen des Nachhaltigkeitsbeirates gab es im 
Bereich Partizipation bezüglich der im Mietvertrag festgehaltenen Mitwirkung. 
Die Vorschläge des Nachhaltigkeitsbeirates, das FSC-Label auch auf einheimi-
sches Holz auszudehnen und für die Wärmepumpe Wasserstrom einzukaufen, 
wurden umgesetzt. Weiter unterstützte der Nachhaltigkeitsbeirat die Bestre-
bungen des Verwaltungsrates, eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach einzurich-
ten. 

8.2 Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt für die Dauer eines Jahres eine/-n oder meh-
rere Revisorinnen beziehungsweise Revisoren als Revisionsstelle, wobei für 
die Amtsdauer die Daten der ordentlichen Generalversammlung massgebend 
sind.  Als Revisionsstelle können auch Handelsgesellschaften und Genossen-
schaften bestellt werden. 

Die Revisionsstelle ist in erster Linie eine Finanzkontrolle. Sie überprüft 
Buchhaltung, Jahresrechnung und die durch die Generalversammlung vorge-
schlagene Verwendung des Jahresgewinns im Bezug auf ihre Konformität mit 
Gesetz und Statuten. Sie hat vollständige Einsicht in alle Geschäftsunterlagen 
und erstattet der Generalversammlung Bericht über ihre Erkenntnisse. 
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9 AuSBlICK 

Unsere Gesellschaft war in den letzten Jahrzehnten einem grossen Wandel 
unterworfen. Immer häufiger wurden gleiche Altersgruppen in eigenen Wohn-
formen zusammengefasst. Dieser Tendenz will die npg AG entgegenwirken, 
indem sie auf nutzungsdurchmischtes, gemeinschaftliches und selbstver-
waltetes Wohnen sowie kinderfreundliche Siedlungen Wert legt. Durch un-
terschiedliche Wohnungsgrössen beispielsweise spricht sie verschiedene 
Altersgruppen an. Wichtig ist der npg AG dabei, dass die Mietpreise für ihre 
Liegenschaften im Bezug auf ihre Lage im Mittel oder, wenn möglich, darunter 
liegen. Auch Familien mit Kindern sollen es sich leisten können, eine Wohnung 
der npg AG zu beziehen.

Die npg AG für nachhaltiges Bauen hat mit der Siedlung Burgunder ihr  
erstes Projekt erfolgreich umgesetzt und ihr vorderstes Ziel somit erreicht. 
Bei der Realisierung der zukunftsfähigen, nachhaltigen Überbauung wurde 
viel Wert auf ökologische Bausubstanzen gelegt. Mit der Zertifizierung nach 
MINERGIE-P-ECO® und der noch kommenden Installation einer Photovolta-
ikanlage auf den Häusern A und B hat sie die ökologischen Möglichkeiten voll 
ausgeschöpft, ohne aber den Blick auf die ökonomischen Aspekte zu verlieren.

Die Erfahrung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der autofreien Sied-
lung zeigt, dass sie ohne Einschränkung von Lebensqualität einen Beitrag zur 
Erhaltung unserer Umwelt leisten können und sich bewusst dafür entschei-
den, dies zu tun. Die npg AG wird die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des 
Nachhaltigkeitsbewusstseins in der Gesellschaft intensivieren. Gleichzeitig 
will sie die umsichtige Form des Bauens und die Idee des genossenschaftli-
chen Wohnens bekannt machen. Dazu nimmt sie an Messen teil, hält Vorträge 
und unterstützt zum Beispiel junge Hochschulabsolventen bei ihren Forschun-
gen oder den VCS beim Zusammenstellen von Informationsmaterial über das 
autofreie Bauen.

Die weitere Entwicklung der npg AG hängt vor allem von zwei Faktoren ab: 
einerseits von zur Verfügung stehenden bebaubaren Grundstücken in der 
Region Bern und im Espace Mittelland, die den Anforderungen der npg AG 
entsprechen und eine ausreichende Bebauungsdichte ermöglichen, um mit 
verschiedenen Bauentwicklern und Fachleuten neue Projekte zu realisieren. 
Andererseits sind finanzielle Aspekte entscheidend. Die npg AG wird weiterhin 
intensiv Aktienkapital suchen, um die Modellvorstellung von 20% Eigenkapi-
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tal zu erreichen. Sie wird laufend Kapitalerhöhungen vornehmen um schnell 
reagieren zu können, wenn sich ein interessantes Projekt anbietet.

Durch den Einbezug von kompetenten Verwaltungsrätinnen und Verwaltungs-
räten, Architektinnen und Architekten sowie dem Nachhaltigkeitsbeirat kann 
die npg AG auf eine vielseitige Erfahrung in den wichtigsten Bereichen zurück-
greifen. Das Fachwissen aller Beteiligten wird durch regelmässigen Austausch 
und in speziellen Workshops vertieft. Gleichzeitig arbeitet die npg AG an einem 
tragfähigen Netzwerk. Sie verfolgt die Diskussionen über die Hauptstadtregion 
intensiv und wirft Fragen auf: Was kann unser Beitrag sein, was für Schlüsse 
können wir daraus ziehen und was trägt die heutige Zukunftsforschung zu 
unserem Anliegen bei?
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10 ANhANG

10.1 Statuten npg AG 
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10.2 Gesamtbauentscheid (Generelle Baubewilligung)



58Anhang



59



60Anhang



61



62Anhang



63



64Anhang



65



66Anhang



67

10.3 Gesamtbauentscheid zu Projektänderung
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10.4 vereinbarung über die Ausnahme von den Parkplatzvorschriften
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10.5 Mustermietvertrag für Wohnräume
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10.6 Autofreie Wohnsiedlung Burgunder, Dokumentation BSR 



91



92Anhang



93



94Anhang



95



96Anhang



97

10.7 Siedlung Burgunder, Gebäude Burgunderstrasse 95 «Altbau», Doku-
mentation AGW
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10.8 Architekturpläne
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